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Zusammenfassung

Das Umfeld  der Berufsberatung hat sich verändert. Der „Beruf fürs Leben“ entspricht nicht mehr der Realität. Z.B. arbeiten bereits im Alter von 24 Jahren mehr als 30 Prozent der Absolventinnen und Absolventen einer Berufslehre nicht mehr im erlernten Beruf. Bei den 34-Jährigen ist es bereits die Hälfte. Generell geht der Trend in der Arbeitswelt in Richtung Veränderungen in zeitlich kürzeren Abständen und in zunehmend tiefgreifender Art und Weise.  

Die Berufsarbeit wird damit unberechenbarer und an die Lern-, Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit der Arbeitenden werden höhere Anforderungen gestellt. Das lebenslange Lernen ist nicht nur Schlagwort, sondern Realität. Zu diesem lebenslangen Lernen gehört zu einem wesentlichen Teil das Lernen direkt bei der Arbeit (on the job) oder auch bei ausserberuflichen Aktivitäten. Untersuchungen zeigen übereinstimmend, dass rund zwei Drittel der Kompetenzen bei der Arbeit oder andern Tätigkeiten und nicht in der Schule und an Kursen erworben werden. Dazu kommt, dass die Veränderungen am Arbeitsplatz zunehmend so rasch vor sich gehen, dass ein zunehmender Teil des Lernens aus zeitlichen Gründen direkt bei der Arbeit geschehen muss. 


Dieses Umfeld stellt die Berufsberatung vor neue Herausforderungen. Sie wird zunehmend Menschen beraten, die sich neu orientieren wollen oder müssen und die einen wesentlichen Teil ihrer Kompetenzen nicht formell erworben haben. Zur Grundlage einer guten Berufsberatung gehört das Erfassen und Sichtbarmachen dieser Kompetenzen. Dieser Prozess schafft bei den Beratenen zudem Klarheit über die effektiv vorhandenen Kompetenzen und stärkt ihr Selbstbewusstsein. 

Das Verfahren der Kompetenzenbilanzierung macht vorhandene Kompetenzen sichtbar  und erlaubt Schlüsse auf das Potenzial einer Person. Sie ist damit eine gute Grundlage für eine Laufbahnplanung. Sie ist jedoch weder bei Unternehmen, noch im Bildungsbereich noch bei den Klientinnen und Klienten sehr bekannt. Sie braucht deshalb eine entsprechende Anlaufzeit. Deshalb wird sich die Nachfrage relativ langsam entwickeln und erst mit zunehmender Bekanntheit steigern. Die systematische Einführung der Kompetenzenbilanzierung bei der Berufsberatung beinhaltet deshalb auch eine klare Informationsaufgabe der Öffentlichkeit und der Unternehmen. 

Die Anerkennung der nicht formell erworbenen Kompetenzen ist ein verhältnismässig neues Gebiet, ebenso das Verfahren der Kompetenzenbilanzierung. Es ist deshalb noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten. Die Berufsberatung wird dem Rechnung tragen müssen. In der Praxis sind jedoch bereits verschiedene Verfahren im Gebrauch und  es gibt auf dem Markt verschiedene Angebote an geeigneten Portfoliomethoden. Die Berufsberatungen Genfs und des Wallis haben bereits eine gut zehnjährige Erfahrung. Trotzdem wird für die systematische Einführung bei der Berufsberatung des Kantons Zürich noch Vorbereitungs- und vermutlich auch Entwicklungsarbeit nötig sein. Dabei ist unabdingbar, dass die Ziele und vor allem auch die Zielgruppen von Anfang an klar definiert werden.

Die systematische Einführung der Kompetenzenbilanzierung bei der Berufsberatung erachten wir in Anbetracht der Entwicklungen in der Arbeitswelt als wichtigen und notwendigen Schritt. Die Forderung nach lebenslangem Lernen ist nur sinnvoll, wenn alle Lernleistungen auch anerkannt werden. Die Erwachsenenberatung, die an Bedeutung gewinnen wird, kann nur umfassend, motivierend und zukunftsgerichtet erfolgen, wenn die bereits vorhandenen Kompetenzen erfasst und anerkannt werden, ungeachtet, wie und wo sie erworben wurden. 

Die Einführung der Kompetenzenbilanzierung ist für die Berufsberatung eine Chance, noch attraktiver für Erwachsene und Unternehmen zu werden. In den nicht formell erworbenen Kompetenzen spiegelt sich die Praxis der Klientinnen und Klienten und lässt die Entwicklungen in der Arbeitswelt erkennen. Diese Praxisnähe ist ein Gewinn für die Berufsberatung und macht sie zum attraktiven Partner für die Beratungssuchenden und Firmen. 

Wir empfehlen in diesem Bericht dem Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich beim Einführen der Kompetenzenbilanzierung schrittweise vorzugehen. Ob im Endausbau eine zentrale Stelle für den ganzen Kanton oder je eine pro Region (z.B. pro Kooperationsraum) besteht, muss  nicht bereits zu Beginn entschieden werden. Welches die bessere Lösung ist, hängt zu einem wesentlichen Teil vom Ausmass der Nachfrage ab. Da wir mit einer Entwicklung rechnen, die von eher tiefen Anfangszahlen ausgeht, scheint uns der Beginn an einem Ort richtig. Dieser sollte verkehrsgünstig für den ganzen Kanton liegen und im Einzugsgebiet eine hohe Bevölkerungsdichte ausweisen. 

Von der Übernahme der sogenannten Zertifizierungsfunktion raten wir ab. Die Übernahme einer beurteilenden Funktion durch die Berufsberatung würde für eine neue Funktion viele Ressourcen binden und könnte einen nachteiligen Effekt auf die Beratung haben. 

Grundsätzlich vertreten wir die Ansicht, dass auch für die Zielgruppe Schulabgängerinnen und Schulabgänger und Jugendliche die Kompetenzenbilanzierung nutzbringend ist, wenn das Verfahren der Zielgruppe angepasst ist. Beim Aufbau empfehlen wir den Schwerpunkt zuerst bei der Erwachsenenberatung zu setzen, weil naturgemäss die nicht formell erworbenen Kompetenzen bei den Erwachsenen bedeutender sind. Ein weiterer Aspekt ist, dass für die Kompetenzenbilanzierung für Erwachsene Rechnung gestellt werden soll. Das Erbringen dieser neuen Dienstleistung sollte im Prinzip bei den Erwachsenen selbsttragend sein, auf jeden Fall aber einen hohen Deckungsgrad aufweisen. 

1. Teil: Grundlagen 
1.1 Einleitung

Veränderungen in der Arbeitswelt haben notwendigerweise Auswirkungen auf die Be​rufs​beratung. Je rascher und tiefgreifender diese Veränderungen erfolgen, umso grösser sind diese Auswirkungen. Das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kanton Zürich hat deshalb einen Auftrag erteilt „Für ein Konzept zur systematischen Einführung der Kompetenzenbilanzierung bzw. entsprechender Instrumente bei der Berufsberatung des Kantons Zürich“. Dieser Auftrag beinhaltet im wesentlichen zwei Teile:

1. Erarbeiten eines Konzepts für den systematischen Einsatz der Kompetenzenbilanzierung bzw. anderer entsprechender Verfahren.

2. Prüfen der Option der Übernahme der Zertifizierungsfunktion für die Anerkennung der nicht formell erworbenen Kompetenzen durch die Berufsberatung des Kantons Zürich.

Die Kompetenzenbilanzierung ist ein Verfahren zum Erfassen und Anerkennen der nicht formell erworbenen Kompetenzen. Sowohl das systematische Erfassen und Anerkennen der nicht formell erworbenen Kompetenzen wie die Kompetenzenbilanzierung sind ausserhalb von Fachkreisen praktisch unbekannt. Nicht wenige Berufsberatende zeigen seit einiger Zeit Interesse an Verfahren und Methoden dieser Art. Z.B. werden Teile aus dem Schweizerischen Qualifikationsbuch CH-Q
 bzw. dem Portfolio
  in verschiedener Form und verschiedenen Abwandlungen für den Einsatz in der Beratung bereits heute übernommen. In der Romandie gibt es in Genf ein vom Amt für Berufsberatung und Berufsbildung betriebenes „Centre de bilan“
 in dem die Begleitung beim Erstellen einer Kompetenzenbilanz für verschiedene Zielgruppen angeboten wird.  Im  Kanton Wallis hat das Amt für Berufsberatung ein eigenes Modell für Erwerbslose entwickelt, das seit längerer Zeit erfolgreich angewendet wird. 

1.2 Der Auftrag
1.2.1 Vorgeschichte des Auftrags

Das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich führte am 16.1.2002 eine Tagung zur Information der Berufsberaterinnen und -berater zur Kompetenzenbilanzierung und der Anerkennung und Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen durch. 

An der Tagung kam klar der Wunsch der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Berufsberatung zum Ausdruck, die Kompetenzenbilanzierung bzw. entsprechende andere Instrumente zur Erhebung der nicht formell erworbenen Kompetenzen systematisch in die Berufsberatung einzubauen. Die Amtsleitung äusserte sich im gleichen Sinne.

1.2.2 Das Ziel des Auftrags

Der generelle Auftrag lautet: Erarbeiten eines Konzepts für den systematischen Einsatz der Kompetenzenbilanzierung  bzw. anderer entsprechender Instrumente
 bei der Berufsberatung des Kantons Zürich unter Miteinbezug der Option der Übernahme der Zertifizierungsfunktion für die Anerkennung und Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen durch die Berufsberatung des Kantons Zürich.

1.2.3 Inhalt des Auftrags

Der Inhalt des Auftrags wurde durch folgende Punkte konkretisiert:


· Übersicht über die vorhandenen Instrumente zur Erhebung der nicht formell erworbenen Kompetenzen.


· Eigenschaften dieser Instrumente und Beurteilung ihrer Eignung für den Einsatz in der Berufsberatung.

· Beurteilung der Instrumente bezogen auf die verschiedenen Zielgruppen der Berufsberatung.
· Beurteilung der möglichen Konsequenzen für die übrige Tätigkeit der Berufsberatung.

· Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz der neuen Instrumente in der Berufsberatung.

· Darstellung des Nutzens, der für die verschiedenen Zielgruppen durch den Einsatz des neuen Instrumentariums entsteht.

· Darstellung des Nutzens für die Arbeitgeber, der durch den Einsatz des neuen Instrumentariums entsteht.

· Darstellung des Nutzens für die Berufsberatung, der durch den Einsatz des neuen Instrumentariums entsteht.

· Koordinationsbedarf mit dem übrigen Bildungswesen, insbesondere mit dem kantonalen Amt für Mittelschul- und Berufsbildung.

· Konkrete Vorschläge in Form von Szenarien für das Vorgehen bei der Einführung des Instrumentariums bei der Berufsberatung des Kantons Zürich.

· Auflisten der Vor- und Nachteile der Übernahme der Zertifizierungsfunktion für die Anerkennung und Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen durch die Berufsberatung. 

· Empfehlungen bezüglich des zu wählenden Vorgehens (Projektgrobplanung).
· Schätzung der Kosten der Implementierung der einzelnen Szenarien.
1.2.4 Das Vorgehen

Der Auftragnehmer erstellt das Konzept in engem Kontakt mit der Leitung der Zentralstelle der kantonalen Berufsberatung und der vorgesehenen Begleitgruppe. Er zieht bereits be​stehende nationale und internationale Erfahrungen und Erkenntnisse mit ein. Das Konzept soll so gestaltet und ausgearbeitet sein, dass es die Grundlage für die direkte Umsetzung bilden kann.

1.2.5 Begleitgruppe

Unter der Leitung von Urs Stampfli wird eine Begleitgruppe mit Berufsberatenden und einer Vertretung aus der Wirtschaft eingesetzt. Die Mitglieder der Begleitgruppe stehen dem Auftragnehmer als Anlaufstelle für spezifische Fragen zur Verfügung und diskutieren den Konzeptentwurf vor seiner Fertigstellung. 

1.3 Drei Begriffe

1.3.1 Kompetenzenbilanzierung
Die Bezeichnung Kompetenzenbilanzierung ist die zur Zeit in der deutschen Sprache in der Regel verwendete Übersetzung des französischen Ausdrucks „bilan de competences“. Der deutschsprachige Ausdruck „Kompetenzenbilanzierung“ ist durch den Wortteil „-bilanzierung“ durch Assoziationen zur Bilanz im Rechnungswesen, die etwas Vergangenes darstellt, belastet. Es ist deshalb zu wünschen, dass der Verein Valida einen passenderen Ausdruck findet. In dieser Arbeit verwenden wir jedoch den Ausdruck Kompetenzenbilanzierung. 

Im Buch „Le bilan de compétences“ von Michel Joras
 wird dieser Begriff, gestützt auf das Gesetz von 1991 zum „Code du travail“ in Frankreich, ausführlich beschrieben. Diese Beschreibung gibt einen sehr guten Einblick in den Charakter der Kompetenzenbilanzierung und der mit ihr angestrebten Ziele und wird deshalb hier in gekürzter Form wiedergegeben.

Mit aller Deutlichkeit wird klargestellt, dass der Begriff Bilanz hier nicht im geschäftlichen Sinne zu verstehen ist, sondern „le bilan de compétences est bien défini comme un processus d’actions, et non pas comme un constat de réalisations, expériences, performances passées.“ 

Ziel der Kompetenzenbilanzierung sei „de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation“.
 

Unter Kompetenzenbilanzierung ist somit ein dynamischer Prozess zu verstehen, der Aufschluss gibt über die erworbenen beruflichen und persönlichen Kompetenzen sowie über die Entwicklungsfähigkeiten in beruflicher und ausbildungsbezogener Hinsicht.  Sie ist nicht  nur ein Festhalten des Realisierten, der Erfahrungen und vergangener Leistungen, sondern verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und erfasst den Menschen als Ganzes, indem sowohl die beruflichen, die ausserberuflichen und die persönlichen Kompetenzen betrachtet werden.

Aus dem Prozess der Kompetenzenbilanzierung resultiert eine Kompetenzenbilanz, die folgendes enthalten soll: 

· Sie gibt Aufschluss über die beruflichen, ausserberuflichen und persönlichen Kompetenzen.

· Sie gibt Aufschluss über Eignungen und Fähigkeiten bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten (Potenzial) einer Person.

· Sie gibt Aufschluss über die Motivation und die Beweggründe einer Person.

· Sie hält die Ziele bezüglich der Laufbahnplanung und der beruflichen Weiterbildung und die konkreten nächsten Schritte fest.


Tabelle 1: Ablauf, Inhalt und Ziele einer Kompetenzenbilanzierung gemäss Joras

	Phasen
	Ziele des betreffenden Schritts

	1. Einleitungs- bzw. Vorbereitungsphase
	Die Bedürfnisse der Person, für die die Kompetenzenbilanzierung gemacht wird, sind bekannt.

	2. Erarbeiten der Grundlagen:

Erheben und Erfassen der beruflichen und persönlichen Motivation und der entsprechenden Interessen.


Erheben der beruflichen und ausserberuflichen Kompetenzen.

 
Gegebenenfalls Erhebungen zum Allgemeinwissen


Bestimmen der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten

	Die berufliche und persönliche Motivation und die entsprechenden Interessen sind geklärt. 

Die beruflichen und ausserberuflichen Kompetenzen sind erfasst und beschrieben.


Das Allgemeinwissen ist gegebenenfalls erhoben.

Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sind erarbeitet und festgehalten.

	3. Abschluss und weiteres Vorgehen
	Die betreffende Person hat die Resultate der zweiten Phase detailliert zur Kenntnis genommen.

Die Entscheidungen über die nächsten beruflichen Schritte und allenfalls der Weiterbildung sind gefällt.

Die nächsten Schritte sind geplant




Zusammengestellt RWI

Im „Code du travail“ wird gemäss Joras bezüglich der Ziele der Kompetenzen​bilanzierung u.a. folgendes festgehalten: Die Kompetenzenbilanzierung soll einer Person erlauben eine Analyse ihrer persönlichen, beruflichen und ausserberuflichen Erfahrungen, ihrer mobilisierbaren persönlichen und beruflichen Ressourcen für die berufliche Laufbahn und allenfalls eine Weiterbildung zu machen und daraus die konkreten Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Diese Schlüsse sollen kohärent, zielgerichtet und angepasst sein. Die Kompetenzenbilanzierung soll einer Person erlauben, ausgehend von ihren beruflichen und persönlichen Voraussetzungen, ihre Stärken besser zu nutzen und ihre Ressourcen besser einzusetzen. 

Wir stützen uns in dieser Arbeit auf den Begriff der Kompetenzenbilanzierung im Sinne der Definition von Joras. D.h. insbesondere, dass wir die Kompetenzenbilanzierung als Prozess verstehen, bei dem unterschiedliche Methoden und Instrumente zum Einsatz kommen können (z.B. Portfolio, EDV-unterstützte Fragebogen, Gespräche, Interviews usw.). 

Die Kompetenzenbilanzierung ist eine Standortbestimmung und weist zugleich in die Zukunft. Sie gibt Auskunft über vorhandene und noch zu entwickelnde Kompetenzen und ist damit eine wichtige Basis für die Planung der beruflichen Zukunft. Sie ist eine wichtige Grundlage für eine Laufbahnberatung.

Die Kompetenzenbilanzierung kann je nach den spezifischen Zielen und/oder der spezifischen Zielgruppe von einem sehr einfachen Verfahren mit wenigen Schritten bis zu einem ausführlichen und tiefgehenden Prozess gehen. Diese Anpassungsfähigkeit ist gerade für den Einsatz in der Berufsberatung ein grosser Vorteil. 

1.3.2 „Philosophie“ hinter der Kompetenzenbilanzierung 

Aus der obigen Beschreibung des Prozesses der Kompetenzenbilanzierung geht die dahinter stehende „Philosophie“ hervor. Die Kompetenzenbilanzierung will möglichst den ganzen Menschen mit in den Prozess einbeziehen. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz. Er geht davon aus, dass das, was eine Person in ihrem bisherigen Leben bereits gemacht und gelernt hat, auch vieles über ihr Potenzial aussagt. Kann man im fachlichen Bereich allenfalls davon ausgehen, dass bestimmte Stärken und Talente aufgrund der bisherigen Umstände noch nie Gelegenheit hatten, zur Geltung zu kommen, so gilt dies für die Schlüsselkompetenzen
 wesentlich weniger.  Das heisst, dass die Kompetenzenbilanzierung gerade im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Schlüsselkompetenzen bedeutsam ist. 

1.3.3 Schlüsselkompetenzen

Den Begriff Schlüsselkompetenzen verwenden wir hier im folgenden Sinne
: Die immer schneller erfolgende Alterung von Wissen erfordert ein lebenslanges Lernen, die Fähigkeit, sich fortwährend an neue Situationen anzupassen und bestehendes Wissen darauf zu übertragen. Vor diesem Hintergrund gewinnen überfachliche Kompetenzen, (...) immer mehr an Bedeutung. Die Schlüsselkompetenzen beinhalten v.a. die folgenden Bereiche: Arbeitsmethodik, Eigeninitiative und Selbständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit. 

1.3.4 Formell und nicht formell erworbene Kompetenzen
Kompetenzen erwirbt man durch einen Lernprozess. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Lernprozessen, das formelle Lernen und das nicht formelle Lernen. Beim nicht formellen Lernen unterscheiden wir noch das informelle Lernen und das Erfahrungslernen. Die folgende Darstellung soll die Begriffe und die Beziehung zueinander klären. 

Tabelle 2: Formelles und nicht formelles Lernen

	                                                       Lernen



	Formelles Lernen  

(führt zu formell erworbenen Kompetenzen)  

Formelles Lernen ist planmässiges, ziel- und zweckgerichtetes Lernen auf einen formellen Abschluss wie Diplom, Zertifikat, Attest oder einen Ausweis hin.                                                      


	Nicht formelles Lernen

(führt zu nicht formell erworbenen Kompetenzen)

Nicht formelles Lernen ist alles Lernen, das nicht auf einen Abschluss ausgerichtet ist

	
	Informelles Lernen

Informelles Lernen ist gewolltes und selbständiges Lernen ohne das Ziel eines Abschlusses in Form eines Diploms,

Zertifikats, Ausweises oder Attests.


	Erfahrungslernen

Das Erfahrungslernen ist  mit einer Tätigkeit oder Aktivität verbunden, bei der nicht das Lernen, sondern das Erfüllen einer Aufgabe oder das Erreichen eines Zwecks im Vordergrund steht.




Zusammengestellt RWI

1. 4. Valida, ein schweizerisches System zur Anerkennung und Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen

Wir stellen hier kurz das schweizerische System zur Anerkennung und Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen gemäss einem Arbeitspapier des Vereins Valida vor
.

Das System Valida besteht im Prinzip aus drei Schritten. Jeder Schritt hat ein eigenständiges Ziel. Der erste Schritt, die Selbstevaluation, muss immer gemacht werden. Wer die Validation als Ziel hat, kann jedoch den zweiten Schritt überspringen.  

1.4.1 Persönliche Anerkennung: Selbstevaluation

Mit Selbstevaluation wird der Prozess umschrieben, der einer Person zum Erkennen und Erfassen ihrer nicht formell erworbenen Kompetenzen dient. Die Selbstevaluation ist für alle Personen geeignet, ungeachtet ihrer Ausbildung, ihrer Funktion und ungeachtet, ob jemand eine Stelle hat oder auf Stellensuche ist. 
1.4.2 Institutionelle Anerkennung: Fremdevaluation
Als Fremdevaluation bezeichnen wir die Bestätigung einer öffentlichen Instanz (kantonales Arbeitsamt, kantonale Berufsbildung, Berufsberatung, Schulämter oder Berufsverbände), dass die betreffende Person nachgewiesenermassen in einem bestimmten Bereich klar bezeichnete Lernerfolge, die bestimmten Anforderungen genügen, erzielt hat. 
Die Fremdevaluation richtet sich speziell an Personen, die die Validierung nicht oder noch nicht ins Auge fassen, jedoch z.B. für die Stellensuche oder die Laufbahnplanung eine offiziell anerkannte Grundlage benötigen. Sie ist insbesondere auch nützlich für diejenigen, die keinen Berufsabschluss haben oder in Berufen ohne anerkannte Diplome tätig sind.
1.4.3  Validierung 
Die Validierung ist ein offizieller Akt, der eine Verbindung herstellt zwischen den nicht formell erworbenen Kompetenzen und Anforderungen, die zur Erlangung eines bestimmten Diploms, Zertifikats, Attests oder Ausweises erfüllt sein müssen. Die Validierung hat zum Ziel, Personen das Erlangen eines Diploms oder eines Teils desselben aufgrund ihrer nicht formell erworbenen Kompetenzen zu ermöglichen.  Die Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen wird unter Kontrolle und in  direkter Verantwortung der Instanzen ausgeführt, welche die jeweiligen Diplome ausstellen (Bund, Kanton, Berufsverbände). 
Die Validierung richtet sich in erster Linie an erwerbstätige Personen, die über kein entsprechendes Diplom verfügen. Oft zeigt die Validierung, das nur ein Teil der Kompetenzen für den Erhalt eines bestimmten Ausweises vorhanden sind. Der Rest muss noch auf formellem Wege erlangt werden. Insofern ist die Validierung auch ein Anreiz zur formellen Weiterbildung.

Als Übersicht stellen wir die drei Schritte im System Valida tabellarisch dar. 

Tabelle 3: Die drei Schritte von Valida

	Schritte
	Was?
	Wer?
	Wozu?



	1.
	Selbstevaluation

Persönliche Aner-

kennung

Erfassen und Bewusstwerden der persönlichen Kompetenzen

	Person


	- Persönliche 
  Entwicklung

- Grundlage für
  Berufsberatung

- Weiterbildung

- Laufbahnplanung

- Stellensuche

- Neueinstieg ins  
  Berufsleben

- Wiedereinstieg ins 
   Berufsleben

- Wiedereingliederung 

   Erwerbsloser



	2. 
	Fremdevaluation
Institutionelle Aner-

kennung

Bestätigung be-stimmter Kompeten-zen durch eine öffentliche Instanz 
	Unternehmen

Ausbildungsinstitution

Berufsberatung

Berufsverband

Arbeitsamt


	- Transparenz über die   
   Kompetenzen 

- Weiterbildungsplanung

- Laufbahnplanung

- Berufliche Qualifikation

- Berufliche Mobilität

- Wiedereingliederung



	3.


	Validierung
Zertifizierung


	Bund

Kantone

Berufsverbände
	Erlangen eines Diploms, Ausweises, Zertifikats oder Attests.

Aus Kompetenzen werden Qualifikationen


Valida

Der erste und der zweite Schritt sind Prozesse. Der dritte Schritt ist ein Akt, der von anerkannten Kompetenzen zu Qualifikationen führt. 

Das schweizerische System Valida definiert die Kriterien, die für die drei Schritte sowie die damit verbundenen Indikatoren gelten. Valida setzt damit einen Rahmen, innerhalb dem die drei Schritte erfolgen sollen. Entsprechend können dann die Qualitätsstandards definiert werden, die für den Erhalt des Labels Valida erfüllt sein müssen. 

1.5 Berufsberatung und Kompetenzenbilanzierung

Im folgenden stellen wir kurz die bedeutendsten Veränderungen in der Berufs- und Arbeitswelt dar, zitieren den Auftrag der Berufsberatung aufgrund der Berufsbildungsverordnung und gehen auf die Ziele der Berufsberatung und der Kompetenzenbilanzierung ein. Am Schluss resultiert eine Zusammenstellung die zeigt, welche Ziele der Berufsberatung von der Kompetenzenbilanzierung unterstützt werden.

1.5.1 Veränderte Berufs- und Arbeitswelt

In den letzten Jahren haben sich in der Arbeitswelt drei Trends verstärkt, die mittelfristig anhalten dürften. 


Die Veränderungen in der Arbeitswelt erfolgen tendenziell

a. immer rascher

b. qualitativ und quantitativ tiefgreifender, und sie führen 

c. immer mehr dazu, dass jemand seinen Beruf wechseln muss, oder zumindest die Art der Tätigkeit sich stark verändert.

Für die Berufsberatung hat dies direkte Folgen. Dabei stehen zwei Hauptfolgen im Zentrum: Erstens ist die Berufswahl für Jugendliche eine Berufswahl für eine gewisse Zeit und nicht mehr „der Beruf fürs Leben“. Das entlastet einerseits, anderseits ist nach wie vor der Einstieg ins Berufsleben ein entscheidender Schritt, unabhängig davon, ob der gewählte Beruf nun mehr ein Start- oder Lebensberuf ist. Zweitens erhält die Beratung Erwachsener zusätzliches Gewicht. Bereits heute sind im Kanton Zürich mehr als 40 Prozent der Beratungen solche für Erwachsene. 

1.5.2 Auftrag der Berufsberatung

Im Paragraph 10 der Berufsbildungsverordnung des Kanton Zürich vom 16.12.87 ist in Absatz 2 folgendes festgehalten: „Aufgabe der öffentlichen Berufsberatung sind insbesondere Berufswahlvorbereitung, individuelle Beratung von Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen bei Fragen der beruflichen Ausbildung und Laufbahn, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung und Vermittlung von Informationen über Ausbildung, Beruf und Weiterbildung sowie Hilfe bei der Verwirklichung des Berufswahlentscheides.“ 

Die Kompetenzenbilanzierung kann bei der Erfüllung dieses Auftrages wertvolle Hilfe leisten.

1.5.3 Ziele der Berufsberatung

Im Buch „Berufswahl in Theorie und Praxis“
 definiert René Zihlmann drei Kernaufgaben der Berufsberatung: Information, Beratung und Realisierungshilfe. Im Vorwort des Herausgebers weist Zihlmann zudem darauf hin, dass Unterstützung insbesondere bei „beruflichen Übergängen“ gefragt ist. Dabei handelt es sich um Übergänge wie von der Volkschule ins Erwerbsleben, beruflicher Wiedereinstieg, unfreiwilliger Berufswechsel usw.  Mit den Veränderungen in der Arbeitswelt hat sich auch das Publikum bei der Berufsberatung verändert. Im Kanton Zürich sind rund 40 Prozent der Beratungssuchenden Erwachsene. Es ist zu erwarten, dass die schnellen Veränderungen in der Arbeitswelt und die u.a. durch die technologischen Entwicklungen sich rasch ändernden Anforderungen an viele Beschäftigte den Anteil der Erwachsenen bei der Berufs- und Laufbahnberatung noch anwachsen lassen. 

Mit den oben genannten drei Kernaufgaben sollen die folgenden Ziele erreicht werden:

· Transparenz schaffen über die Möglichkeiten der Klientinnen und Klienten.

· Transparenz schaffen über den Arbeitsmarkt. 

· Transparenz schaffen über Berufe und Berufsfelder. 

· Aufzeigen von Schwierigkeiten und Hürden.

· Motivation der Klientinnen und Klienten.

· Erhöhen der Selbsthilfemöglichkeiten der Klientinnen und Klienten.

· Erhöhen der Problemlösungsfähigkeit des Klientinnen und Klienten.

· Unterstützung bei der Realisierung der Berufspläne. 


1.5.4 Ziele der Kompetenzenbilanzierung

Die Ziele der Kompetenzenbilanzierung sind: 

· Auch die nicht formell erworbene Kompetenzen sollen sichtbar und anerkannt werden.

· Das Wissen um die vorhandenen Kompetenzen stärkt das Selbstbewusstsein und gibt die Grundlage für eine fundierte Standortbestimmung.

· Jede Person soll ein zutreffendes Bild ihrer effektiv vorhandenen Kompetenzen haben.

· Das Wissen um die nicht formell erworbenen Kompetenzen soll die Leute ermutigen, sich weitere auch auf formellem Wege anzueignen. 

· Es soll eine Grundlage für die Potenzialklärung und die Laufbahnberatung sein, Hilfe bei der Stellensuche und den Arbeitgebern bei der Rekrutierung Unterstützung bieten.

· Durch die Kompetenzenbilanzierung soll das Potenzial vor allem jener besser genutzt werden, die mit der formellen Aneignung von Kompetenzen Mühe haben.

1.5.5 Unterstützung der Ziele der Berufsberatung durch die Kompetenzenbilanzierung

Aus der Zusammenstellung der Ziele der Berufsberatung einerseits und der Ziele der Kompetenzenbilanzierung anderseits ergeben sich die Punkte, die für die im Auftrag formulierten Fragen von Bedeutung sind. Diese Punkte sind die folgenden:

Tabelle 4: Welche Ziele der Berufsberatung werden durch die Kompetenzenbilanzierung unterstützt?

	Ziele der Berufsberatung
	Unterstützung durch die  Kompetenzenbilanzierung



	Transparenz schaffen über die Möglichkeiten der Klientinnen und Klienten
	Nicht formell erworbene Kompetenzen werden sichtbar gemacht.

Jede Person hat ein zutreffendes Bild ihrer effektiv vorhandenen Kompetenzen.

Das Wissen um die effektiv vorhandenen Kompetenzen schafft eine Grundlage für eine fundierte Standortbestimmung.



	Unterstützung bei Übergängen


	Die Kompetenzenbilanzierung macht der betreffenden Person bewusst, wie viele berufliche Übergänge sie schon bewältigt hat, lässt sie bewusst werden, wie sie diese bewältigte und ermutigt sie, den nächsten Übergang zu machen.

	Aufschluss über die Stärken und Hinweise  auf das Potenzial der Klientinnen und Klienten
	Viele Menschen wissen selbst nicht, welche Kompetenzen sie wirklich haben (und welche nicht). Eine Kompetenzenbilanzierung lässt sie diese bewusst werden und gibt wertvolle Hinweise auf vorhandenes Potenzial insbesondere auch auf die  Schlüssel-kompetenzen.

	Motivation der Klientinnen und Klienten
	Das Wissen um die effektiv vorhandenen Kompetenzen stärkt das Selbstbewusstsein.

Das Kennen auch der nicht formell erworbenen Kompetenzen motiviert dazu, sich auch formell weiterzubilden.

Die Aussicht, entsprechend den effektiv vorhandenen Kompetenzen beurteilt und entlöhnt zu werden, stärkt die Motivation.



	Erhöhen der Selbsthilfemöglichkeiten der Klientinnen und Klienten
	Gestärktes Selbstbewusstsein erhöht die Kraft zur Selbsthilfe.

Zusätzliche Optionen erweitern die Möglichkeiten. 



	Erhöhen der Problemlösungsfähigkeiten der Klientinnen und Klienten
	Wer konkret weiss, welche Probleme sie oder er bereits lösen konnte, ist besser gerüstet um neu anstehende Probleme zu lösen.

Wer selbstbewusster ist, hat höheres Vertrauen in die eigene Problemlösungs-fähigkeit.



	Unterstützung bei der Realisierung der Berufspläne
	Das Wissen um die effektiv vorhandenen Kompetenzen (Standortbestimmung) ist eine gute Grundlage für die Umsetzung realistischer Berufspläne.


Zusammengestellt RWI

2. Teil: Die einzelnen Punkte des Auftrages 

Wir behandeln die einzelnen Punkte in der Reihenfolge des Auftrages. Unter der Überschrift ist jeweils der betreffende Punkt gemäss der Formulierung im Auftrag aufgeführt (kursiv).

2.1 Übersicht über vorhandene Instrumente 

Übersicht über die vorhandenen Instrumente zur Erhebung der nicht formell erworbenen Kompetenzen

2.1.1 Verfahren, Methoden und Instrumente in der EU

In der EU wird das Thema „nicht formell erworbene Kompetenzen“ unseres Wissens praktisch ausschliesslich unter dem Gesichtspunkt des Lernens und des Erwerbs von Kompetenzen und weniger als Grundlage für die Berufsberatung diskutiert. Die Verfahren und Instrumente kommen entsprechend in diesem Bereich zum Einsatz und Projekte sind darauf ausgerichtet, die nicht formell erworbenen Kompetenzen zu erkennen, zu erfassen und ins Bildungssystem einzubauen. Eine Tabelle, die einen Überblick gibt über Verfahren, Methoden und Instrumente, die in den EU-Ländern eingesetzt werden findet sich im Anhang. (Tabelle 16: Methoden und Instrumente in der EU).

2.1.2 Vergleich EU-Schweiz
Eine nähere Betrachtung zeigt, dass in der EU verschiedene Verfahren im Einsatz sind, die der Kompetenzenbilanzierung recht nahe kommen oder dieser entsprechen  (z.B. das dreistufige Verfahren in Portugal und das Modell in den Niederlanden). Als Instrument ist das Portfolio weit verbreitet. 
Von den Ansätzen her sind das schwedische IT-Programm SWIT und die softwaregesteuerten Bewertungsprogramme aus den Sokrates- und Da Vinci-Projekten interessant. Zur Zeit sind sie jedoch noch in der Entwicklungs- und Evaluationsphase und sie müssten ohne Zweifel noch an die Bedürfnisse der Berufsberatung und die kulturellen Unterschiede in der Schweiz angepasst werden.  Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Entwicklung der hochformalisierten Tests, die für spezifische Berufsgruppen ausgerichtet sind, anspruchsvoll, aufwendig und teuer sind.

Grundsätzlich geht aus der Übersicht hervor, dass der Stand in der EU sowohl bezüglich der verwendeten Instrumente wie der Methoden und Verfahren mit jenem in der Schweiz sehr gut vergleichbar ist. Zu verfolgen sind zweifellos die in der EU sich in Entwicklung befindenden softwaregestützten Methoden, die jedoch zur Zeit noch wenig ausgereift sind. Da die Entwicklung solcher Methoden einerseits sehr teuer ist, anderseits aber auch für die Berufsberatung interessant sein könnte, sollte diese Entwicklung in der EU aufmerksam verfolgt werden. 

2.1.3 Überblick über Verfahren, Methoden und Instrumente der Kompetenzenbilanzierung in der Schweiz

In der Schweiz gibt es verschiedene Verfahren, Methoden und Instrumente zur Erfassung der nicht formell erworbenen Kompetenzen. Die meisten Verfahren können im Sinne von Joras der Kompetenzenbilanzierung zugeordnet werden. Wir stellen hier vier Verfahren vor, wobei interessant ist, dass das „Walliser Modell“ vom dortigen Amt für Berufsberatung, das „Genfer Modell“ vom dortigen Amt für Berufsberatung und Berufsbildung entwickelt und praktiziert wird. 

2.1.4 Schweizerisches Qualifikationsbuch CH-Q

Das Schweiz. Qualifikationsbuch kann grundsätzlich sowohl im Alleingang als auch in gesteuerten Lernprozessen oder unter Anleitung einer Fachperson durchgearbeitet werden. 

Das Qualifikationsbuch ist ein in zwei Teile gegliedertes Portfolio. Der erste Teil ist eine Arbeitsanleitung, die in die Methode einführt; der zweite Teil ist ein Ordner, in den alle vorhandenen Unterlagen über Werdegang, Aus- und Weiterbildung, Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit, erworbene Kompetenzen usw. systematisch eingeordnet werden können.

Tabelle 5: Die drei Phasen des CH-Q Prozesses

	Phase
	Um was geht es?



	1. Erfassen:

Werdegang – Spuren sichern
	Wie sehen die Etappen meiner Aus- und Weiterbildung, meiner Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit aus?

Was habe ich bisher gemacht?

Welche wesentlichen Fähigkeiten habe ich dabei entwickelt, welche Kompetenzen habe ich dabei erworben?



	2. Beurteilen:

Potenzial – Leistungen sichtbar machen




	Welche Aufgaben oder Tätigkeiten habe ich erfüllt?

Was habe ich erreicht?

Welche Fähigkeiten habe ich entwickelt, welche Kompetenzen erworben?

Wie schätze ich meine Arbeitserfüllung ein?

	3. Sichern:

Persönliches Profil – Stärken gezielt darstellen
	Wie kann ich meine aktuellen Fähigkeiten, Kernkompetenzen und Qualifikationen zielgerichtet darstellen?

Wie gestalte ich mein persönliches Profil?




Nach: Schweizerisches Qualifikationsbuch CH-Q

2.1.4.1 Entwicklungen auf der Basis von CH-Q

- Arbeitsgrundlagen für schwach qualifizierte Jugendliche, jungen Erwachsenen und    
  Erwerbslosen

Auf der Grundlage des Schweizerischen Qualifikationsbuches CH-Q wurden im Rahmen eines vom Lehrstellenbeschluss 2 unterstützten Projekts Arbeitsgrundlagen für sehr schwach qualifizierte Jugendliche und junge Erwachsene erarbeitet. Diese ermöglichen dieser Zielgruppe das Erkennen und Beschreiben ihrer Kompetenzen und sollen ihre Ausgangslage für nächste Schritte in der beruflichen Entwicklung verbessern.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich AWA hat aufgrund eines internen Konzepts, das ebenfalls auf der Grundlage von CH-Q entstand, damit begonnen, die vorhandenen Kompetenzen bei gezielt ausgewählten Erwerbslosen zu erfassen.

- Dossiers für den Gleichwertigkeitsnachweis

Ebenfalls auf der Grundlage von CH-Q sind die Dossiers „KompetenzenNachweis zum Erwerb des eidg. Fähigkeitszeugnis Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter durch Gleichwertigkeitsnachweis“
 und „KompetenzenNachweis zum Erwerb des eidg. Fachausweises Ausbilderin/Ausbilder (EFA-A) durch Gleichwertigkeitsbeurteilung“
 

2.1.5 Association Romandie pour la Reconnaissance des Acquis ARRA

Die ARRA hat den Ordner „Portfolio personnel de compétences“ entwickelt und verwendet diesen als Portfolio. 
Tabelle 6: Die vier Schritte der ARRA

	Schritte
	Inhalt



	1. Schritt
	Formulierung der persönlichen Ziele.

Vergewissern, dass der gewählte Weg den persönlichen Bedürfnissen entspricht.



	2. Schritt
	Zusammenstellen der Erfahrungen



	3. Schritt
	Identifizieren und benennen der erworbenen Kompetenzen und Ressourcen vollständig oder ausgewählt.

Nachweis erbringen, dass die genannten Kompetenzen und Ressourcen vorhanden sind.



	4. Schritt
	Zusammenbringen der erworbenen Fähigkeiten und der Ressourcen zu Kompetenzen.

Konkrete Bezeichnung der Kompetenzen.




Aus: ARRA: Definition d’un label pour la „Démarche Portfolio-bilan de compétences“

Die Anforderungen an das persönliche Kompetenzenportfolio sind genau beschrieben und die Mindestzeiten für das Erstellen sind fest​gelegt. 

2.1.6 Das « Genfer Modell » : Centre de bilan de Genève CEBIG

Das CEBIG gibt es seit 1993 und wurde mit dem Ziel gegründet, mittels Kompetenzenbilanzen die nicht formell erworbenen Kompetenzen nachweisen zu können. 

Tabelle 7: Das Verfahren des CEBIG

	Etappe
	Inhalt



	1. Etappe
	Information über Inhalt und Ablauf des Prozesses.



	2. Etappe
	Erfassen der beruflichen und ausserberuflichen Erfahrungen, der Fertigkeiten, der Motivation, der Interessen, der Werthaltungen.



	3. Etappe
	Analysieren der Fertigkeiten, der transferierbaren Kompetenzen, des Wissens, des Know-hows und der Lebenshaltung, der Interessen, der Motivation und der Werthaltungen.



	4. Etappe
	Beurteilen der Persönlichkeit, der erworbenen Kompetenzen, Niveau der Kompetenzen, Realisierungschancen der Pläne, Misserfolge und Höhepunkte, Lücken und Schwächen und die Grenzen.



	5. Etappe
	Erarbeiten  eines Eingliederungsprojektes der neuen beruflichen Interessensgebiete, eines Weiterbildungsprogramms, eines Neuorientierungsprogramms und eines Aktionsplans und festlegen des geplanten Beschäftigungsplanes.




Gemäss Broschüre: Le Bilan de Compétences, herausgegeben vom CEBIG
Das CEBIG unterscheidet verschiedene Arten von Kompetenzenbilanzen gemäss der folgenden Tabelle.

Tabelle 8: Die verschiedenen Arten von Kompetenzenbilanzen beim CEBIG

	Typus der Kompetenzenbilanz


	Zielgruppe
	Ziele

	Berufliche Eingliederungsbilanz 
	Beim kantonalen Arbeitsamt eingeschriebene Arbeitslose
	Erleichtern der beruflichen Eingliederung durch eine Bewertung der beruflichen und persönlichen Kompetenzen.



	Laufbahnbilanz
	Personen in einem Arbeitsverhältnis
	Erarbeiten eines Projekts zur beruflichen Weiterentwicklung.



	Ressourcenklärungsbilanz
	Angestellte von Unternehmen, Institutionen und Organisationen ungeachtet ihrer Stellung
	Erleichtern der beruflichen Mobilität innerhalb oder ausserhalb eines Unternehmens.



	Qualifikationsbilanz
	Personen, die einen eidg. Fähigkeitsausweis gemäss Art. 41 des Berufsbildungsgesetzes erwerben möchten
	Entwickeln eines Plans für die Weiterbildung basierend auf einer Analyse der vorhandenen Kompetenzen; Evaluieren der Voraussetzungen um das geplante Ziel zu erreichen.



	Bilanz zur Anerkennung und Validierung der nicht formell erworbenen Kompetenzen
	Alle Personen, die seit mindestens einem Jahr im Kanton Genf arbeiten
	Konkretes Benennen der  nicht formell erworbenen Kompetenzen;

sich die Berechtigung verschaffen für eine Weiterbildung oder ein Diplom (Gleichwertigkeits-nachweis).


Gemäss Website CEBIG, www.cebig.ch
Das CEBIG realisiert jedes Jahr rund 800 Kompetenzenbilanzen. 
2.1.7 Das „Walliser-Modell“

Im Zusammenhang  mit dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn der Neun-zigerjahre wurde unter der Verantwortung des Centre d’information et d’orientation CIO zusammen mit andern mit der Arbeitslosigkeit beschäftigten Ämtern die „Ateliers de reconnaissance et validation d’acquis“ RAVA aufgebaut. 1997 erliess der Regierungsrat des Kantons Wallis ein Reglement „Règlement sur la reconnaissance et la validation d’acquis“. Dieses Reglement hält u.a. fest, dass sich die RAVA an drei Personenkreise richten:


· Sie haben berufliche Erfahrung und Kompetenzen, für die sie keinen offiziellen Ausweis besitzen.

· Sie sind daran, sich in einen neuen beruflichen Bereich zu orientieren, der nicht dem gelernten Beruf entspricht.

· Sie wünschen eine offizielle Bestätigung für Kompetenzen in einem Bereich, der nicht dem entspricht, für den sie bereits einen Titel, ein Diplom oder ein Zertifikat haben.

Es ist möglich, sich im Rahmen von Artikel 41 des Berufsbildungsgesetzes einen Teil der vorhandenen Kompetenzen offiziell anerkennen zu lassen.

Die Grundlagen des Vorgehens beruhen auf:

· Dem Chancenmodell von Jacques Limoges

· Auf Grundlagen gemäss Emmy E. Werner bezüglich des Verständnisses der Spielregeln, des Selbstvertrauens und der Möglichkeiten sich mit andern zusammenzutun

· Dem Portfolio von Ginette Robin und Marthe Sansregret
 

Tabelle 9: Die konkreten Schritte des „Walliser-Modells“

	Schritte
	Inhalt



	1. Schritt
	Erfassung früherer Lernleistungen in kollektiven Workshops und auf individuellem Weg.



	2. Schritt
	Erarbeiten eines Portfolios der vorhandenen Kompetenzen.



	3. Schritt
	Suchen eines vom betreffenden Berufsverband anerkannten Unternehmens für ein Evaluations-Praktikum.



	4. Schritt
	Einmonatiges, individuell konzipiertes Evaluations-Praktikum in diesem Unternehmen.



	5. Schritt
	Aushändigen einer offiziellen Bestätigung der erworbenen Lernleistungen. Diese wird unterschrieben von einer Vertretung des Berufsverbandes und der Firma.




Gemäss internem Papier SVEB Schläfli/Schräder-Naef, 2000

2.1.8 Methode der Effe 

Effe ist eine Institution in Biel, welche sich mit der Bildung und der Erwerbsarbeit von Frauen beschäftigt. Zwischen 1992 bis 1993 übernahm Effe die kanadischen Methoden zur Kompetenzenbilanzierung von Mathe Sansregret und Ginette Robin. 1994 wird die Methode der Kompetenzenbilanzierung ins Effe-Programm aufgenommen.
 Effe nimmt heute nicht mehr nur Frauen als Kandidatinnen auf. Auch erwerbslose Männer haben die Möglichkeit eine Kompetenzenbilanz erstellen zu lassen. Der Prozess verläuft immer in Gruppen, deren Zusammensetzung wird sorgfältig geklärt.

Als Instrument für die Kompetenzenbilanzierung empfiehlt Effe den Gebrauch des Ordners „Portfolio personnel de compétences“ der von der ARRA (Association romande pour la reconnaissance des acquis, vgl. weiter unten). Grundsätzlich ist aber auch das Qualifikationsbuch CH-Q geeignet.
Tabelle 10: Die drei Phasen der Kompetenzenbilanzierung bei Effe

	Phase
	Inhalt


	Vorarbeit
	Motivation klären, Standortbestimmung


	Hauptteil
	Der eigentliche Bilanzierungsprozess


	Folgearbeit
	In der Regel die Entwicklung eines konkreten
Projekts



Aus: Kompetenzenbilanzierung von Susan Garcia

2.1.9 Fazit

Alle hier aufgeführten Methoden sind grundsätzlich für den Einsatz in der Berufsberatung geeignet. Alle beruhen auf dem Prinzip der Kompetenzenbilanzierung. Das CEBIG setzt bereits explizit auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtete Bilanzierungsverfahren ein. Die Entwicklung von Kompetenzenbilanzierungsverfahren und angepasster Instrumente, die auf konkret definierte Zielgruppen ausgerichtet sind, ist auch für die Berufsberatung entscheidend. Es gibt auch schon verschiedene Arbeiten in diese Richtung. Wir werden weiter unten noch auf diesen Punkt eingehen. 

2.2 Eignungsbeurteilung für die Berufsberatung
Eigenschaften dieser Instrumente und Beurteilung ihrer Eignung für den Einsatz in der Berufsberatung

Aus den vorangehenden Abschnitten geht hervor, dass es verschiedene Arten der Kompetenzenbilanzierung gibt und dabei auch verschiedene Methoden und Instrumente zum Einsatz kommen. Es ist aber offensichtlich, dass die Kompetenzenbilanzierung das für die Berufsberatung klar am besten geeignete Verfahren ist. 

Im folgenden konzentrieren wir uns deshalb bei der Eignungsbeurteilung auf die Kompetenzenbilanzierung.

2.2.1 Neue Herausforderungen an die Berufsberatung
In den letzten Jahren haben sich, wie bereits erwähnt, in der Arbeitswelt drei Trends verstärkt, die mittelfristig anhalten dürften. 

1. Häufige und zum Teil auch tiefgreifende Veränderungen dürften auch weiterhin  für die Arbeitswelt prägend sein. Möglicherweise gehen diese Änderungen nicht immer weiter in die Richtung, in der sie sich heute bewegen (z.B. Ausdehnung der Globalisierung, der technologischen Entwicklung, Tertiärisierung usw.). Was aber kaum vorstellbar ist, ist eine Entwicklung, die weniger Veränderungen mit sich bringen wird. Weiterhin dürfte somit die Fähigkeit der Menschen gefragt sein, die verschiedensten Arten von Veränderungen im Berufsleben aktiv aufzunehmen, vorausschauend zu agieren oder wenigstens geschickt zu reagieren. Die Fähigkeit zur Selbsthilfe und die Unterstützung dabei durch die Berufsberatung erhalten insbesondere für Erwachsene noch zusätzliches Gewicht.


2. Die Anzahl Personen, die den erlernten Beruf wechselt, nimmt laufend zu und die Zeitspanne von der Lehre bis zum ersten Berufswechsel wird kürzer. Die letzte Volkszählung ist diesbezüglich noch nicht ausgewertet, aber bereits die Auswertung der drei Volkszählungen von 1970 bis 1990 hat gemäss einer Untersuchung an der Universität Basel
 ergeben, dass 52,1 Prozent der Männer und 39,8 Prozent der Frauen nicht mehr den erlernten Beruf ausüben. 1990 übten 30,9 Prozent der bis 24 Jährigen bereits nicht mehr den erlernten Beruf aus, bei den 34-jährigen Erwerbstätigen waren es bereits 49,5 Prozent. Das heisst, dass bei den 34-Jährigen nur noch die Hälfte den Beruf ausübten, den sie gelernt hatten. Der Trend hat in der Zwischenzeit mit Sicherheit zugenommen.


3. Der Umgang mit Veränderungen bedingt u.a. lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen muss als Grundhaltung verstanden werden. Entsprechend ist Lernen eine ständige Begleiterin der Menschen, muss es im Hinblick  auf die oben skizzierten Entwicklungen in der Arbeitwelt sein. Das setzt unter anderem voraus, dass die verschiedenen Arten des Lernens als gleichwertig anerkannt werden. Dies gilt in besonderem Masse für die gleichwertige Anerkennung des nicht formellen Lernens. Gemäss Untersuchungen sind über zwei Drittel der Kompetenzen der Menschen nicht formell erworben
.  

In der Tabelle 3 im Teil I haben wir bereits zusammengestellt, welche Ziele der Berufsberatung durch die Kompetenzenbilanzierung unterstützt werden können. Die untenstehende Tabelle zeigt ergänzend, in welcher Art die Kompetenzenbilanzierung die Berufsberatung auch im Hinblick auf die oben angeführten Herausforderungen unterstützt.

Tabelle  11: Kompetenzenbilanzierung und neue Herausforderungen für die Berufsberatung

	Art der Herausforderung
	Unterstützung durch Kompetenzenbilanzierung



	Rasche und manchmal tief-greifende Veränderungen in der Arbeitswelt
	Rasche Veränderungen erlauben manchmal aus zeitlichen Gründen nicht, dass die für die Bewältigung der Veränderungen nötigen Kompetenzen formell erworben werden können. Dies muss „on the job“erfolgen. Die Kompetenzenbilanzierung erlaubt diese nicht formell erworbenen Kompetenzen sichtbar zu machen und zu dokumentieren. 

Als Grundlage für ein Beratungsgespräch ist das Wissen um die effektiv vorhandenen Kompetenzen wichtig und erleichtert zugleich das Potenzial einer Person abschätzen zu können.

 

	Lebenslanges Lernen
	Die meisten Menschen verstehen unter Lernen das formelle Lernen. Es ist ihnen nicht bewusst, dass sie den grösseren Teil ihrer Kompetenzen nicht formell erwerben. Zum lebenslangen Lernen gehören beide. Eine Person, die sich bewusst ist, dass sie auf beide Arten lernen kann, und dass sie nicht formell schon viel gelernt hat, ist eine sehr gut vorbereitete Partner/in für ein Beratungsgespräche und hat genügend Selbstvertrauen für die Selbsthilfe.




Zusammengestellt RWI 

2.2.2 Fazit
Die Untersuchung, welche Ziele der Berufsberatung die Kompetenzenbilanzierung unterstützen kann und die Überlegungen, welche Herausforderungen für die Berufsberatung in Zukunft vor allen an Gewicht gewinnen werden, zeigen, dass die Kompetenzenbilanzierung einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des Auftrags der Berufsberatung leisten kann.

Ein weiterer Aspekt kommt dazu: Die Berufsberatung wird vor allem auch daran gemessen werden, welche Unterstützung sie in jenen beruflichen Bereichen bieten kann, in denen die Menschen vor allem gefordert sind. Die Kompetenzenbilanzierung bietet ihr dabei wesentliche Unterstützung. 

2.3 Zielgruppen
Beurteilung der Instrumente bezogen auf die verschiedenen Zielgruppen der Berufsberatung.

Wie bereits festgestellt, ist es unumgänglich, die Kompetenzenbilanzierung auf bestimmte Zielgruppen auszurichten. Möglicherweise ist es sinnvoll, einige Standardmethoden für bestimmte Zielgruppen auszuarbeiten. Dabei wären die heute bereits bestehenden auf Zielgruppen ausgerichtete Verfahren miteinzubeziehen.

Grundsätzlich gilt, dass eine Kompetenzenbilanzierung umso interessanter ist, je mehr eine Person auf nicht formelle Art gelernt hat. Allerdings haben in der Regel auch Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen, also dann, wenn sich ihnen die Frage der Berufswahl stellt, neben dem formellen Lernen wie Schule, Musikausbildung usw. bereits auch nicht formell gelernt. Z.B. in der Familie, beim Sport, bei Hobbys usw. Gerade auch bei ihnen kann eine zielgruppengerechte Form der Kompetenzenbilanzierung Aufschlüsse und Hinweise im Hinblick auf die Berufswahl geben, die sonst möglicherweise vergessen gingen. Wir beziehen aus diesem Grunde hier als Zielgruppe bewusst die Schulabgängerinnen und Schulabgänger und Lehrlinge mit ein.

Das Schwergewicht liegt jedoch, vor allem bei der Einführung vorerst bei den Erwachsenen. Hier ist auch der Bedarf am dringendsten. Zudem ist hier die Möglichkeit, sich im Bereich der Erwachsenenberatung zu profilieren am grössten. Da jedoch der Begriff Erwachsene bezüglich der Kompetenzenbilanzierung zu pauschal ist, müssen auch hier Zielgruppen definiert werden. 

Im folgenden diskutieren wir die Kompetenzenbilanzierung bezogen auf die folgenden Zielgruppen: Schulabgängerinnen, Schulabgänger und Lehrlinge; junge Erwachsene bis 22 Jahre;  Erwachsene ohne Berufslehre oder andern Abschluss; Migrantinnen und Migranten; Erwachsene mit Berufslehre oder mit weitergehender Ausbildung; Stellensuchende (nicht erwerbslos); über 50-Jährige; Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger; Erwerbslose.

Wegleitend für die Ausrichtung der Kompetenzenbilanzierung auf die einzelnen Zielgruppen müssen die für diese primären Ziele sein. In der folgenden Tabelle sind diese in der Spalte „Ziele“ aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass bestimmte Ziele wie z.B. Standortbestimmung, Stärkung des Selbstbewusstseins, Aufschluss über beruflich und ausserberuflich nicht formell erworbene Kompetenzen usw. für alle Zielgruppen Geltung haben. 

Tabelle 12: Zielgruppen und Beurteilung des Einsatzes der Kompetenzenbilanzierung

	Zielgruppe
	Beurteilung des Einsatzes der Kompetenzenbilanzierung


	Ziele

	Schulabgängerinnen, Schulabgänger und Lehrlinge
	Hier kann eine vereinfachte Form einer Kompetenzenbilanz Aufschluss geben über Kompetenzen, die ausserhalb der Schule bzw. bei den Lehrlingen ausserhalb der Lehre  erworben wurden.
	- Erfassen der erworbenen Kompetenzen bei Aktivitäten ausserhalb der Lehre und Schule wie Hobbys, Familie usw.

- Erhalt  wichtiger Aufschlüsse für die Berufswahl bzw. der Planung der weiteren Berufslaufbahn.



	Junge Erwachsene bis 22 Jahre
	Bei dieser Zielgruppe dürfte die Kompetenzenbilanzierung sehr stark im Zusammenhang mit der weiteren Planung des Berufslebens stehen. Möglicherweise im Zusammenhang mit der Frage, ob jemand richtig ins Berufsleben eingestiegen ist. Hier ist dann mit besonderer Sorgfalt  auf neben- und ausserberuflich erworbene Kompetenzen zu achten, die Anhaltspunkte geben können, wo Talente und Vorlieben liegen könnten.  
	- Erfassen der nicht formell erworbenen Kompetenzen innerhalb und ausserhalb der beruflichen Tätigkeit.
- Bewusstwerden und definieren auch der ausserberuflich erworbenen Kompetenzen.
- Standortbestimmung als Ausgangspunkt zur Planung der weiteren Berufs-laufbahn.


	Erwachsene ohne Berufslehre oder anderen Abschluss
	Die Kompetenzenbilanzierung ist hier vor allem darauf auszurichten, dass die effektiv erworbenen Kompetenzen vollständig sichtbar werden. 


	- Aufschluss erhalten über die vorhandenen Kompetenzen.
- Hinweise erhalten für die nächsten beruflichen Schritte, einer allfälligen Weiterbildung sowie generell für die Laufbahnplanung. 
- Stärkung des Selbstbewusstseins.


	Migrantinnen und Migranten
	Bei dieser Zielgruppe spielt  einerseits die Erhebung der sprachlichen Kompetenzen (mittels Sprachenportfolio) eine wichtige Rolle. Anderseits auch die bereits im Herkunftsland erworbenen Kompetenzen sowie die speziellen Kompetenzen, die sich jemand erwirbt, wenn sie oder er sich in einem fremden Land und einer fremden Kultur zurechtfinden muss.  
	- Aufschluss über die sprachliche Kompetenz.
- Aufschluss v.a. auch der bereits im Herkunftsland nicht formell erworbenen Kompetenzen.
- Transparent machen der durch das Zurechtfinden in einer fremden Kultur erworbenen Kompetenzen (z.B. soziale Kompetenz).
- Grundlage schaffen für die Planung der weiteren beruflichen Schritte. 


	Erwachsene mit Berufslehre oder mit weitergehender Ausbildung
	Die Kompetenzenbilanzierung soll Aufschluss geben über die nicht formell erworbenen Kompetenzen, die zusätzlich zu den formell erworbenen hinzukamen. 

Sie soll Ausgangsbasis sein für die Laufbahnplanung, ob im gleichen Berufsfeld oder Berufsfeldwechsel und welche nächste berufliche und/oder Weiterbildungsschritte folgen sollen.

	- Aufschluss über die nicht formell erworbenen Kompetenzen im beruflichen und ausserberuflichen Bereich.

- Grundlage erhalten für die Laufbahnplanung. 

	Stellensuchende (nicht erwerbslos)
	Standortbestimmung als Klären der Frage in welche Richtung die Stellensuche gehen soll und als wertvolles Instrument um sich bei der Bewerbung gut und fundiert zu „verkaufen“.
	- Grundlage für die Klärung in  welchen Bereichen die Stellensuche erfolgen soll.
- Unterlagen für das Bewerbungsgespräch.

	Über 50-Jährige
	Die Kompetenzenbilanzierung an der Schwelle zum letzten Abschnitt der Berufsarbeit soll auch dazu dienen, die in den vergangenen Berufsjahren allenfalls nicht mehr im Vordergrund gestandenen, aber vorhandenen Kompetenzen wieder ins Bewusstsein zu rufen um die Schritte für den Rest des Berufslebens und allfällige Weiterbildungsschritte im Wissen um die ganze Palette der Kompetenzen zu planen.
	- Standortbestimmung für die letzte längere berufliche Phase.
- Grundlage zur Planung dieser Phase
- Aufspüren allenfalls „versteckt“ vorhandener Kompetenzen.
- Klären der Frage, ob eine berufliche Umorientierung auf bereits vorhandene Kompetenzen abgestützt werden kann.


	Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger
	Hier steht das Sichtbarmachen und Erfassen der in der Nicht-Berufsphase erworbenen Kompetenzen im Vordergrund.
	- Standortbestimmung als Grundlage für den Entscheid, wo der Wiedereinstieg erfolgen soll und/oder wo eine Weiterbildung nötig wäre.


	Erwerbslose
	Die Kompetenzenbilanzierung kann hier, neben den bei andern Gruppen bereits erwähnten Effekten auch Mittel gegen den Eindruck sein „nichts mehr zu können“. Zusätzlich kommt hier auch dem Aspekt einer Neuorientierung aufgrund einer realistischen Einschätzung der vorhandenen Kompetenzen und des Potenzials noch erhöhte Bedeutung zu. Selbstverständlich auch im Hinblick auf eine mögliche Weiterbildung.  


	- Stärkung des Selbstvertrauens
- Hinweise erhalten für die Stellenbewerbung.
- Unterlagen für das Bewerbungsgespräch.
- Grundlage für mögliche Weiterbildung. 


Zusammengestellt RWI

2.4 Konsequenzen für die Berufsberatung

Beurteilung der möglichen Konsequenzen für die übrige Tätigkeit der Berufsberatung.

Der systematische Einsatz der Kompetenzenbilanzierung hat im wesentlichen die folgenden Konsequenzen für die Berufsberatung:

· Klären der Bedürfnisse der einzelnen Personen und Unternehmen im Bereich der Kompetenzenbilanzierung.


· Definition der mit dem Einsatz der Kompetenzenbilanzierung verfolgten Ziele.

· Strategische, operative und organisatorische Einordnung der Kompetenzen-bilanzierung in die Berufsberatung.


· Analyse der verschiedenen Verfahren der Kompetenzenbilanzierung, abklären ob für die Berufsberatung geeignet und allenfalls Anpassung an deren Bedürfnisse insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Zielgruppen. Besondere Aufmerksamkeit soll den EDV-gestützten Verfahren gewidmet werden.


· Positionierung der Kompetenzenbilanzierung in der Berufs- und Laufbahnberatung.


· Festlegen der Preispolitik


· Ressourcenbeschaffung 


· Schulung der Berufsberaterinnen und Berufsberater


· Kommunizieren der neuen Dienstleistung nach aussen, auch an die Unternehmen.


2.5 Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz


Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz der neuen Instrumente in der Berufsberatung

Die Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz ergeben sich aus den vorangehenden Abschnitten. Die Hauptvoraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz sind kurz zusammengefasst die folgenden:

1. Die im Abschnitt  Konsequenzen für die Berufsberatung aufgeführten Massnahmen müssen durchgeführt werden. Insbesondere ist hier auf die Schulung der Berufsberatenden, die Sicherstellung der nötigen Ressourcen und  das Einordnen der Kompetenzenbilanzierung in das Zielsystem der Berufsberatung und die Öffentlichkeitsarbeit entscheidend. 


2. Ein Handicap, das die Berufsberatung nicht allein beheben kann, ist die grosse Unbekanntheit sowohl der Bedeutung des nicht formellen Lernens als auch der Kompetenzenbilanzierung bzw. allgemein der Anerkennung der nicht formell erworbenen Kompetenzen. Dies wird z.B. bei der Ressourcenbeschaffung eine Rolle spielen. Es muss systematisch über dieses Thema kommuniziert werden.

Die Berufsberatung sollte mit hoher Priorität die Zusammenarbeit mit jenen Organisationen, Verwaltungsabteilungen, Unternehmen, Verbänden und Institutionen suchen, die ebenfalls an der Entwicklung, Verbreitung und Unterstützung der Anerkennung nicht formell erworbener Kompetenzen interessiert sind, bzw. daraus nutzen ziehen können.

2.6 Nutzen für die Arbeitgeber
Darstellung des Nutzens für die Arbeitgeber, der durch den Einsatz des neuen Instruments entsteht.

Eine Quantifizierung dieses Nutzens ist nicht möglich. Benennen lässt er sich hingegen schon. Die Kompetenzenbilanzierung bzw. eine vorhandene Kompetenzenbilanz bringt den Arbeitgebern folgenden Nutzen:

· Im Rahmen des Wissens- bzw. Knowledgemanagements liefert eine Kompetenzenbilanz zuverlässig und vollständig jene Kompetenzen, über welche die Mitarbeitenden verfügen.


· Für die Personalplanung und die Laufbahnplanung für die einzelnen Mitarbeitenden bietet eine Kompetenzenbilanzierung wertvolle Informationen.


· Eine immer wieder nachgeführte Kompetenzenbilanz bietet eine wertvolle und aussagekräftige Grundlage für das Mitarbeitendengespräch und Gespräche um Lohnforderungen, Weiterbildung, Übernahme neuer Funktionen usw. 


· Bei Umstrukturierungen und Veränderungen im Betrieb kann auf der Basis der Kompetenzenbilanz der Einsatz an einem neuen Arbeitsplatz gut abgestützt und effizient abgeklärt werden. 


· Der Arbeitgeber hat eine klare Darstellung der bisherigen Tätigkeiten einer Person und der dabei erworbenen Kompetenzen und kann deshalb bei einer Neueinstellung mit wenig Aufwand viel klarer beurteilen, ob jemand auf eine bestimmte Stelle passt oder nicht.


· Personen die eine Kompetenzenbilanz erstellt haben, haben eine realistische und konkrete Vorstellung darüber, was sie können und was sie nicht können. Der Arbeitgeber hat eine berechenbarere und realistische aber auch selbstbewusstere GesprächspartnerIn bei einem Bewerbungsgespräch.


2.7 Nutzen für die Berufsberatung


Darstellung des Nutzens für die Berufsberatung, der durch den Einsatz des neuen Instrumentariums entsteht

Im Jahr 2001 liessen sich im Kanton Zürich rund 19'000 Personen bei der Berufsberatung beraten. Davon waren rund 40 Prozent, d.h. rund 7'600 Erwachsene. 

· Die Berufsberatung erhält mit der systematischen Einführung der Kompetenzenbilanzierung die Möglichkeit, bewusst die Erwachsenenberatung zu forcieren. Allenfalls kann sie dieses Produkt auch Firmen (eher KMU, da die grossen mindestens zum Teil selbst Instrumente und Verfahren entwickeln) anbieten für die Durchführung der Kompetenzenbilanzierung von Gruppen von Mitarbeitenden oder ganzer Belegschaften.

· Die Berufsberatung kann mit einem neuen Verfahren in bestimmten Fällen gezielter und aufgrund zuverlässiger Fakten beraten.


· Die Berufsberatung kann ihre Kompetenz in bezug auf Trends in der Arbeitwelt noch deutlicher zeigen, insbesondere wenn sie die Zusammenarbeit in diesem Gebiet mit den Unternehmen sucht.
· Die Berufsberatung bekommt über das neue Verfahren zusätzlichen Einblick in die Arbeitswelt, was ihr bei den Beratungen zu Gute kommt. 

· Die Berufsberatung hat ein wirksames Argument gegen den Vorwurf, sie wisse zu wenig über die tatsächlich in der Arbeitswelt geforderten Kompetenzen und berate etwas abgehoben.
2.8 Koordinationsbedarf mit dem übrigen Bildungswesen

Koordinationsbedarf mit dem übrigen Bildungswesen insbesondere mit dem kantonalen Amt für Mittelschul- und Berufsbildung

Koordinationsbedarf besteht vor allem auf zwei Ebenen:

a. Übereinstimmung in der prinzipiellen Haltung

Die prinzipielle Haltung zur Anerkennung und Validierung der nicht formell erworbenen Kompetenzen sollte übereinstimmen. D.h. in den folgenden Bereichen sollte ein Konsens bestehen:

· Zum lebenslangen Lernen gehört sowohl die Förderung des formellen wie des nicht formellen Lernens.


· Formelles und nicht formelles Lernen sind nicht gleichartig, aber gleichwertig.

· Formelles und nicht formelles Lernen sind komplementäre Teile des Bildungssystems.

· Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit nicht formell erworbene Kompetenzen validiert, d.h. als Qualifikationen anerkannt werden.

· Entsprechend dem Prüfungssystem zur Anerkennung der formell erworbenen Kompetenzen muss ein Anerkennungs- und Validierungssystem für nicht formell erworbene Kompetenzen geschaffen werden, das deren Entstehung, deren Charakter und den verschiedenen Zielgruppen gerecht wird.

· Die Hürden für die Anerkennung der nicht formell erworbenen Kompetenzen als Qualifikationen dürfen nicht höher sein, als bei formell erworbenen Kompetenzen 

· Die Etablierung des Systems der Anerkennung und Validierung der nicht formell erworbenen Kompetenzen wird in Koordination und Zusammenarbeit mit Unternehmen, Sozialpartnern, den Berufsverbänden, dem Bund und mit anderen Kantonen angestrebt.
b. Koordination beim konkreten Vorgehen

Das konkrete Vorgehen sollte in dem Sinne koordiniert werden, dass keine Doppelspurigkeiten vorkommen. Im übrigen sollte jedoch die Entwicklung, ausgehend von der Einigkeit in den grundsätzlichen Fragen, in den beiden Feldern Berufsbildung und Berufsberatung unter gegenseitiger regelmässiger Information, aber unabhängig voneinander, vorangetrieben werden. 



3. Teil: Szenarien

3. 1. Konkrete Vorschläge für die Einführung bei der Berufsberatung des Kantons Zürich
Konkrete Vorschläge in Form von Szenarien für das Vorgehen bei der Einführung des Instrumentariums bei der Berufsberatung des Kantons Zürich
3.1.1 Vorbemerkung

Gemäss dem Leiter der Zentralstelle für die Berufsberatung des Kantons Zürich, Herr Urs Stampfli, besteht für die Berufsberatenden des Kantons Zürich Methodenvielfalt. Es bestehen diesbezüglich weder Vorschriften noch Richtlinien. Etliche Berufsberatende arbeiten bereits mit Methoden und Instrumenten, in denen Elemente einer Kompetenzenbilanzierung enthalten sind. Z.B. ist das schweizerische Qualifikationsbuch CH-Q den meisten bekannt und verschiedene Berufsberatende verwenden dieses, oder Teile davon, bei ihrer Arbeit. 

3.1.2 Ziele der systematischen Einführung der Kompetenzenbilanzierung

Mit dem Einsatz der Kompetenzenbilanzierung verfolgt das Amt für Jugend und Berufsberatung die folgenden Ziele:

· Die Berufsberatung soll den Bedürfnissen ihrer Klientinnen und Klienten, vor allem der erwachsenen Ratsuchenden, noch besser entsprechen können.


· Den Veränderungen in der Arbeitswelt soll Rechnung getragen werden.


· Die Berufsberatung soll profilierter positioniert werden.


· Die Arbeit der Berufsberatenden soll bereichert und wirkungvoller werden


· Das Profil der Berufsberatung wird markanter.

3.1.3 Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen

Zweck und Ziel des systematischen Einsatzes der Kompetenzenbilanzierung müssen von der Leitung klar kommuniziert sein. Die Kompetenzenbilanzierung muss im Dienstleistungsangebot integriert und positioniert sein. Die Berufsberatenden müssen für den Einsatz des neuen Instruments gewonnen werden. Die Ausbildung der Berufsberatenden muss sorgfältig geplant, die Zielgruppen bestimmt und auf sie ausgerichtete Varianten der Kompetenzenbilanzierung erarbeitet sein. Die Ressourcen müssen zur Verfügung stehen. Die Finanzierung muss gesichert sein. Die Einführung muss im Sinne einer Projektplanung sorgfältig, schrittweise und konsequent erfolgen.

3.1.4   Nachfrageschätzung

Alle  Szenarien beruhen auf der folgenden Nachfrageschätzung. Im Jahre 2001 suchten im Kanton Zürich rund 19'000 Personen die Berufsberatung auf. Rund vierzig Prozent, also rund 7'600 Personen waren über 20-jährig, sie zählen somit zu den Erwachsenenberatungen. 

Wir schätzen, dass davon im 1. Jahr 5 Prozent, im zweiten 8 und im dritten 10 Prozent eine Kompetenzenbilanzierung machen würden. Das heisst, dass im 1. Jahr rund 380, im 2. Jahr rund 600 und im 3. Jahr rund 750 Kompetenzenbilanzierungen für Erwachsene nachgefragt würden.

Bei den unter 20-Jährigen ist eine Unterscheidung zwischen den Schülerinnen und Schülern und jenen, die erste Erfahrungen im Berufsleben gemacht haben, sinnvoll. Wir gehen davon aus, dass in den ersten drei Jahren für Schülerinnen und Schüler keine systematische Kompetenzenbilanzierung angeboten würde, für die Jugendlichen bis 20 jedoch schon.  Wir schätzen für diese die folgenden Zahlen: 1. Jahr 100, 2. Jahr 150 und 3. Jahr 250.

Aufgrund dieser Schätzungen resultiert in den ersten drei Jahren die folgende Anzahl realisierter Kompetenzenbilanzierungen:

1. Jahr 480, 2. Jahr 750 und 3. Jahr 1000 durchgeführte Kompetenzenbilanzierungen.

Wir stellen hier drei Szenarien für die Integration der Kompetenzenbilanzierung in die Berufsberatung vor und kurz ein Szenario einer Kooperation verschiedener Ämter. Auf ein Szenario, die Kompetenzenbilanzierung nicht einzuführen, verzichten wir, weil wir dafür keine Argumente sehen.

Der Hauptunterschied zwischen den Szenarien 1 bis 3 ist die Art des Angebots zentral, dezentral oder regional.



3.1.5 Szenario 1: Die Kompetenzenbilanzierung wird an zentraler Stelle angeboten

3.1.5.1 Planungsschritte und Zeitbedarf für den Aufbau

Die folgenden Aufbauschritte beruhen auf der obigen Nachfrageschätzung.

Tabelle  13: Planungsschritte für Szenario 1

	Planungsschritte
	Zeitbedarf pro Schritt
	Zeitbedarf kumuliert



	1. Planung inkl. Bewilligung durch die zuständigen Instanzen

 
	6 Monate
	6 Monate

	2. Bereitstellen der Infrastruktur und des Personals sowie Entwicklungsarbeit


	9 Monate
	15 Monate

	3. Ausbildung der Berufsberatenden


	3 Monate
	15 Monate (erfolgt in der gleichen Zeit wie Schritt 2)


	4. Information der Oeffentlichkeit
	3 Monate
	15 Monate (erfolgt ebenfalls in der gleichen Zeit wie Schritt 2 und 3)
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Der Zeitbedarf ab Beginn der Planung bis zur Eröffnung der zentralen Stelle für die Kompetenzenbilanzierung schätzen wir somit auf 15 Monate.

Methodik

Wie erwähnt erachten wir es als unabdingbar, dass nach Zielgruppen unterschieden wird und die Verfahren auf diese ausgerichtet werden. Wir gehen davon aus, dass die Kompetenzenbilanzierungen in der Regel in Gruppen von 5 –7 Leuten der gleichen Zielgruppe erarbeitet werden, mit der  Möglichkeit zu individuellen Sitzungen bei Bedarf. Beim Zeitbedarf pro Gruppe gehen wir von drei Tagen für die Begleitung aus. 

3.1.5.2 Kosten

Vorbereitungsphase (15 Monate)

Projektleitung:

20 Stellenprozent inkl. Arbeitsplatzkostenanteil
Fr.  50'000.-

Projektteam: 

5 Personen à 10 Prozent



Fr.  95'000.-

Anpassung und evtl. Entwickeln von auf 

die angestrebten Zielgruppen ausgerichteten
Verfahren der Kompetenzenbilanzierung

Fr.100'000.-

Expertenhonorare




Fr.  10'000.-

Schulung der Berufsberatenden


Fr.  50'000.-

Infrastruktur bereitstellen ( 3 Büros, EDV,

Informations- und sonstiges Material usw.

Fr.  60'000.-

Öffentlichkeitsarbeit




Fr.  15'000.-

Diverses (Spesen usw.)



Fr.    5'000.-

Total Vorbereitungskosten (z.L. Kanton)

                                  Fr. 385'000.-







Fr. 255'000.-

1. Betriebsjahr (480 Kompetenzenbilanzen)

Personal:

Sekretariatsstelle 80 Prozent, Betreuungs-, 

Begleitungs- und Beurteilungsstellen

200 Prozent (inkl. Arbeitsplatzkosten-

anteil)






Fr. 550'000.-

Infrastrukturkosten (Miete, EDV usw.)

Fr.   30'000.-

Overhead





Fr.   30'000.-

Weiterbildung, Beratung, Begleitung

Fr.   15'000.-
Informations- und Verbrauchsmaterial

Fr.   20'000.-

Öffentlichkeitsarbeit




Fr.   20'000.-

Diverses (Spesen usw.)



Fr.     5'000.-

Total 1. Betriebsjahr
                                  
Fr. 670'000.- 










Fr. 670'000.-

2. Betriebsjahr (750 Kompetenzenbilanzen)

Personal:

Sekretariatsstelle 100 Prozent, Betreuungs-, 

Begleitungs- und Beurteilungsstellen

300 Prozent (inkl. Arbeitsplatzkosten-

anteil)






Fr. 780'000.-

Infrastrukturkosten (Miete, EDV usw.)

Fr.   40'000.-

Overhead





Fr.   30'000.-

Weiterbildung, Beratung, Begleitung

Fr.   20'000.-
Informations- und Verbrauchsmaterial

Fr.   25'000.-

Öffentlichkeitsarbeit




Fr.   20'000.-

Evaluation





Fr.   15'000.-

Diverses (Spesen usw.)



Fr.     5'000.-
Total 2. Betriebsjahr
                                   
Fr. 935'000.-







Fr.   935'000.-

3. Betriebsjahr (1000 Kompetenzenbilanzen)

Personal:

Sekretariatsstelle 100 Prozent, Betreuungs-, 

Begleitungs- und Beurteilungsstellen

400 Prozent (inkl. Arbeitsplatzkosten-

anteil)






Fr. 980'000.-

Infrastrukturkosten (Miete, EDV usw.)

Fr.   45'000.-

Overhead





Fr.   30'000.-

Weiterbildung, Beratung, Begleitung

Fr.   25'000.-
Informations- und Verbrauchsmaterial

Fr.   30'000.-

Öffentlichkeitsarbeit




Fr.   20'000.-

Evaluation





Fr.   20'000.-

Diverses (Spesen usw.)



Fr.    8'000.-

Total 3. Betriebsjahr      






        Fr. 1'158'000.-

3.1.5.3 Finanzierung

Wir gehen davon aus, dass die Kompetenzenbilanzierung bei Erwachsenen kostenpflichtig ist, nicht jedoch für SchülerInnen und Jugendliche, die keinen Verdienst (ausgenommen Lehrlingslohn) haben. Wir gehen im folgenden deshalb nur von den für die Erwachsenen ausgeführten Kompetenzenbilanzen aus.  Wir gehen weiter davon aus, dass es eine Sozialklausel für Härtefälle gibt und rechnen damit, dass 10 Prozent der Kompetenzenbilanzen nicht in Rechnung gestellt werden bzw. nicht bezahlt werden und damit zu Lasten des Kantons gehen. 

Das Centre de bilan in Genf fakturiert gemäss Aussagen des Verantwortlichen, Grégoire Evéquoz, pro Kompetenzenbilanz Fr. 2'000.-. Wir gehen im folgenden von Fr. 1'400.- pro Kompetenzenbilanz aus.

1. Jahr

480 Kompetenzenbilanzen ./. 100 (für unter 20-Jährige) und ./. 38 (10% von 380) = 342 verrechnete.  

Gesamtkosten für 480 Kompetenzenbilanzen 


Fr. 670'000.-

Kosten pro Kompetenzenbilanz


rund

Fr.     1'400.-

Einnahmen: 342 x Fr. 1'400.-





Fr.  478'800.-

Bei einem Preis pro Kompetenzenbilanz für Erwachsene

von Fr. 1'400.- hätte der Kanton im 1. Jahr zu tragen

Fr.  191'200.-
2. Jahr

750 Kompetenzenbilanzen ./. 150 ./. 75 = 525 verrechnete.

Gesamtkosten für 750 Kompetenzenbilanzen


Fr. 935’000.-

Einnahmen: 525 x Fr. 1'400.-





Fr. 735'000.-

Zu Lasten Kanton im 2. Jahr




Fr. 200'000.-

3. Jahr

1000 Kompetenzenbilanzen ./. 250 ./. 100 = 650 verrechnete.

Gesamtkosten für 1'000 Kompetenzenbilanzen


Fr. 1'158’000.-

Einnahmen: 650 x Fr. 1'400.-





Fr.    910'000.-

Zu Lasten Kanton im 3. Jahr




Fr.    248'000.-

Ob die Fr. 1'400.- als Marktpreis für eine Kompetenzenbilanz bestehen können, ist schwierig zu beurteilen. Er dürfte jedoch sicher ein realistischer Ansatz sein.

3.1.5.4 Interne Organisation

Um sich die Option der regionalen Verteilung des Angebots der Kompetenzenbilanzierung offen zu halten, bzw. damit der Entscheid, ob zentral oder regional angeboten werden soll erst nach den ersten Erfahrungen an einer Stelle erfolgen müsste, wäre die Ansiedlung der ersten Stelle für die Kompetenzenbilanzierung in einem BIZ (bzw. einem geplanten BIZ) sinnvoll. Diese Stelle müsste jedoch verkehrsgünstig gelegen sein.

3.1.5.5 Schulung und Weiterbildung

Für den Betrieb des Zentrums müssen Fachleute gesucht werden, die ein möglichst grosses Wissen über die Kompetenzenbilanzierung mitbringen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass diese bereits von Anfang an eine Weiterbildungs- und Vertiefungsbedarf haben. Die Schulung der Berufsberatenden muss so erfolgen, dass sie das Verfahren Kompetenzenbilanzierung kennen, wissen, wo es sinnvoll und nützlich ist und in der Lage sind, entsprechende Beratungssuchende für die Kompetenzenbilanzierung zu gewinnen. 

3.1.5.6 Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit

Wie bereits mehrmals betont, kommt der Kommunikation nach innen und der Öffentlichkeitsarbeit eine hohe Bedeutung zu. Die Kompetenzenbilanzierung ist ein neues und weitgehend unbekanntes Verfahren. Bereits während der Vorbereitungsphase müsste die Öffentlichkeitsarbeit beginnen und dann kontinuierlich weitergeführt werden. Da nur wenig Mittel zur Verfügung stehen, ständen die Konzentration auf Firmen einerseits und die Nutzung der redaktionellen Seiten der Medien anderseits im Zentrum der Massnahmen. 

3.1.6 Szenario 2: Kompetenzenbilanzierung bei jeder Beratungsstelle

Das Szenario 2 geht von den gleichen Planungsgrundlagen aus wie das Szenario 1. Der Unterschied liegt darin, dass bei jeder Beratungsstelle die Kompetenzenbilanzierung  angeboten würde. Das heisst nicht, dass alle Berufsberatenden auch Kompetenzenbilanzierungen machen würden, aber es heisst, dass an jeder Beratungsstelle mindestens ein Person wäre, die Kompetenzenbilanzierungen anbietet.  Die Vor- und Nachteile dieses Modells sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 14: Vor- und Nachteile eines dezentralen Angebots

	Vorteile 
	Nachteile



	Die Kompetenzenbilanzierung wäre durch die anbietende Fachperson direkt in den Beratungsstellen präsent. 
	Die Begleitung beim Erstellen einer Kompetenzenbilanz ist anspruchsvoll. V.a. in kleinen Beratungsstellen wäre die Frequenz tief und die dezentrale Verteilung der Fachleute würde den Austausch erschweren. Die Isolation und tiefe Frequenz könnten die Qualität v.a. bei kleinen Stellen einschränken.


	Der Aufbau und Betrieb wäre vermutlich in der Anfangsphase kostengünstiger.


	Es wäre schwieriger, der Kompetenzenbilanzierung ein klares Profil zu geben, wenn es nicht ein entsprechendes Kompetenzzentrum gäbe.

	
	Die Öffentlichkeitsarbeit wäre eher schwieriger, weil nicht eine konkrete Stelle als Anbieterin der neuen Dienstleistung in Erscheinung treten könnte.
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3.1.6.1 Kosten

Da die Planungsgrundlagen und die Nachfrageschätzung die gleichen sind, und auch die Finanzierung nach dem Modell in Szenario 1 vorgenommen werden könnte, ist lediglich die Kostenseite näher zu betrachten. 

Die Vorbereitungskosten dürften etwa gleich bleiben. Bei den Betriebskosten gibt es verschiedene Effekte, die schwer abzuschätzen sind. Bei den Personalkosten sind sowohl kostenerhöhende Faktoren wie kostensenkende möglich. Da bei diesem Szenario die Fachleute für die Kompetenzenbilanzierung auch als Berufsberatende tätig sein müssten, stände wahrscheinlich die Weiterbildung von Berufsberatenden in das Verfahren der Komeptenzenbilanzierung im Vordergrund. Der Einsatz der gleichen Personen sowohl für die Berufsberatung wie für die Kompetenzenbilanzierung verleiht diesem Szenario eine hohe Flexibilität, was sich günstig auf die Kosten auswirken würde. Bei der Infrastruktur gilt an sich vergleichbares. Wenn zusätzlich Räume in den Stellen dazugemietet werden müssten, dann wäre vermutlich die dezentrale Lösung in diesem Bereich teurer als die zentrale. Wenn hingegen teilweise Raumreserven genutzt werden könnten, käme dies eher günstiger.

Ohne diesen Bericht sprengende Abklärungen ist keine eindeutige Aussage zu machen, ob die dezentrale Lösung kostengünstiger oder teurer wäre. Die Kostenunterschiede sind nach unserer Ansicht jedoch kaum so stark, dass diese für die Wahl ausschlaggebend sein könnten. 

3.1.7 Szenario 3: Eine Stelle für Kompetenzenbilanzierung pro Region

Dieses Szenario bildet sozusagen einen Kompromiss zwischen der zentralen Lösung des Szenarios 1 und der dezentralen gemäss Szenario 2. Die Auswahl der Regionen könnte sich an der Diskussion um die Kooperationsräume im Rahmen der neuen Struktur des AJB orientieren. Da grundsätzlich pro Kooperationsraum ein Bildungszentrum BIZ vorgesehen ist, könnten bei diesem auch das Angebot der Kompetenzenbilanzierung angesiedelt sein. 

Das regionale Angebot der Kompetenzenbilanzierung würde es vermutlich erlauben, die Schwächen der beiden Szenarien 1 und 2 zu mildern, ohne deren Stärken allzu sehr einzuschränken. Von den Kosten her ist dieses Szenario sicher nicht teurer, als die andern beiden. Allenfalls, vor allem wenn es noch in Verbindung mit andern anstehenden Neuerungen aufgebaut würde, wäre es eher kostengünstiger.

Wie bereits oben erwähnt, muss der Entscheid zwischen Szenario 1 und 3 nicht unbedingt zu Beginn des Aufbaus erfolgen, weil mit der Einführung in einer Region begonnen werden könnte, und dann, aufgrund der ersten Erfahrungen die zentrale oder regionale Lösung verfolgt werden könnte. Hingegen muss zu Beginn entschieden werden, ob Szenario 2 realisiert werden soll oder  nicht.

Die untenstehende Tabelle zeigt die drei Szenarien im Vergleich. 

Tabelle 15: Vergleich der drei Szenarien


	Szenario 1: Zentrale Stelle für die Kompe-tenzenbilanzierung
	Szenario 2: Kompe-tenzenbilanzierungs-angebot an jeder Beratungsstelle

 
	Szenario 3: Regionales Kompetenzenbilanzie-rungsangebot 

	Angebot von hochqualifizierten SpezialistInnen, die in der Lage sind, neue Entwicklungen aufzunehmen und selbst innovative Beiträge zu leisten. 
	Die mindestens zu Beginn nicht sehr hohe Nachfrage könnte nachteilig sein für die Sicherstellung der Qualität der Kompetenzenbilanzierung. 
	Bei der Regionenlösung kann ebenfalls ein Schwergewicht für SpezialistInnen gebildet werden. Vorteilhaft wäre allenfalls die grössere Nähe zur Berufsberatung als bei Szenario 1.



	Dienstleistung hat „ein eigenes Gesicht“
	Kompetenzenbilanzierung würde vor allem als ein Instrument der Berufs-beratung wahrgenommen.


	Wäre mindestens teilweise auch mit der regionalen Lösung möglich.

	In diesem Szenario sind die Voraussetzungen  für die Bildung eines Kompetenz-zentrums klar am besten. Der Austausch und die Konzentration auf die Kompetenzenbilanzierung ist gesichert.
	Die örtliche Streuung und die nur teilzeitliche Beschäfti-gung mit der Kompetenzen-bilanzierung dürften es den Verantwortlichen praktisch verunmöglichen, die Effekte eines Kompetenzzentrums zu erzielen.
	Bei guter Organisation und gutem Austausch ist es möglich, den Charakter eines „Kompetenzennetzes“ mit ähnlichen Effekten wie ein Kompetenzzentrum aufzubauen. Die Aufgabe ist aber anspruchsvoller bei diesem Szenario.



	Aus- und Weiterbildung müsste nur für wenige Personen erfolgen und diese setzten sie während 100 Prozente ihrer Arbeitszeit ein. 


	Die Aus- und Weiterbildung wäre aufgrund der grösseren Zahl der Personen teurer  als in Szenario 1 und 2. Genutzt würde diese nur während einem Teil der Arbeitszeit.


	Aus- und Weiterbildung,  müsste für mehr Personen erfolgen und wäre damit teurer als bei Szenario 1.



	Z.T. lange Anfahrtswege für Klientinnen und Klienten
	Es wäre mit den kürzesten Anfahrtswegen zu rechnen.
	Anfahrtswege wären weniger lang als bei Szenario 1, aber länger als bei Szenario 2.



	Berufsberatende erhalten nicht direkt eine neue Herausforderung.
	Es könnte die höchste Zahl der Berufsberatenden mit der Kompetenzenbilanzierung arbeiten. 
	Ein Teil der Berufsberatenden könnten sich  im Bereich Kompetenzenbilanzierung ausbilden und dort tätig sein.



	Kosten für die Infrastruktur wären eher höher als bei den anderen Szenarien. 


	Etwas gleiche Infrastruktur-kosten wie bei Szenario 2.
	Evtl. tiefere Infra-strukturkosten, wenn gut integrierbar in die Struktur

	Allenfalls weniger starke Verankerung direkt bei den Berufsberatenden
	Die Verbindung zur Berufsberatung wäre hier am engsten. 
	Die SpezialistInnen für Kompetenzenbilanzierung wären näher bei der Berufsberatung als bei Szenario 1.
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3.1.7 Szenario 4: Gemeinsamer Aufbau mit MBA und AWA

Wir führen dieses Szenario hier an, weil sowohl das Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA und das Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA sich mit der Kompetenzenbilanzierung bzw. der Anerkennung von nicht formell erworbenen Kompetenzen befassen. Die gegenseitige Information zwischen der Berufsberatung und dem MBA geschieht im Rahmen der gegenseitigen Vertretung in entsprechenden Spurgruppen recht intensiv und mit der Vertretung des AWA besteht ein regelmässiger Kontakt. 

Es dürfte ausser Diskussion stehen, dass die gegenseitige Information regelmässig erfolgen soll. Ebenfalls scheint uns eine Koordination von Realisierungsschritten und der gegenseitige Erfahrungsaustausch unabdingbar. Der Aufbau eines gemeinsam betriebenen Zentrums für Kompetenzenbilanzierung hingegen würde vermutlich einer starken Verzögerung einer Umsetzung gleichkommen. Vor allem aber ist die Einführung der Kompetenzenbilanzierung bei der Berufsberatung spezifisch auf diese ausgerichtet und von der Einführung verhältnismässig einfach. Deshalb ist es nach unserer Ansicht vermutlich am effektivsten, wenn die Berufsberatung die Kompetenzenbilanzierung möglichst bald anbietet und diese auch Klientinnen und Klienten der anderen Ämter zur Verfügung stellt. Damit die Interessen der übrigen Ämter und weiterer Organisation direkt vertreten werden könnten, wäre die Bildung einer Begleitkommission mit Vertretungen aus den verschiedenen Ämtern und Organisationen der Arbeitwelt (u.a. Sozialpartner) sinnvoll.

4. Teil: Übernahme der Zertifizierungsfunktion durch die Berufsberatung
4.1  Zertifizierungsfunktion

Die Zertifizierung im Rahmen der institutionellen Anerkennung entspricht einem Gleichwertigkeitsnachweis bezogen auf  bestimmte Berufsabschlüsse. Dieser würde bestätigen, dass jemand auf nicht formellem Wege Kompetenzen erworben hat, die ganz oder teilweise jenen entsprechen, die für den Erwerb bestimmter Diplome, Zertifikate, Ausweise oder Atteste vorgewiesen werden müssen. 

Zur Diskussion steht hier die Frage, ob die Berufsberatung des Kantons Zürich nicht nur die Kompetenzenbilanzierung als Instrument bei der Berufsberatung einsetzen soll, sondern ob sie auch beurteilen soll, ob die vorhandenen Kompetenzen den Anforderungen bestimmter Berufsabschlüsse zum Teil oder ganz entsprechen.

4.2 Grundsätzliche Überlegungen
Bei den Überlegungen für oder gegen die Uebernahme dieser Zusatzfunktion stehen die folgenden Aspekte im Vordergrund:

1. Quantitativ bedeutet die Uebernahme dieser Funktion eine Aufgabenausweitung mit beträchtlichem Mehraufwand. 


2. Entscheidender ist der qualitative Aspekt. Die Berufsberatung hat eine ausgeprägt beratende Funktion mit dem expliziten Verständnis, dass die Klientin, der Klient am Schluss der Beratung den Entscheid selber fällt. Ebenso kennt die Berufsberatung zwar Tests und Abklärungsinstrumente und Verfahren, sie stehen jedoch immer eindeutig im Dienste der Beratung und werden in der Regel nach der Beratung nicht weiterverwendet. 
Mit der Übernahme einer beurteilenden Funktion würde die Berufsberatung eine neue völlig neue Funktion übernehmen.

4.3 Vorteile und Nachteile der Übernahme dieser Funktion

Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile ergibt etwa folgendes Bild:

Tabelle  16: Vor- und Nachteile der Übernahme der institutionellen Anerkennung

	Vorteile
	Nachteile



	Der Einblick in die Praxis würde vertieft und die Verbindlichkeit erhöht.
	Die Übernahme auch beurteilender Funktionen durch die Berufsberatung könnte die Beratung stören (Vertrauensverhältnis, Gefahr der Vermischung usw.).



	Der Kontakt mit der Wirtschaft und den Berufsverbänden würde intensiver und vertiefter.
	Unabhängigkeit und  Selbstverständnis der Berufsberatung würde berührt und könnte zu Verunsicherung bei Mitarbeitenden und KlientInnen führen.



	Berufsberatung erhielte neue Heraus-forderung.


	Die Qualität der Beratung könnte beeinträchtigt werden.

	
	Der Aufbau dieser neuen Dienstleistung würde erhebliche Ressourcen binden, die n.u.A. für berufsberatungsspezifischere Aufgaben eingesetzt werden sollten.




RWI

5. Teil: Empfehlungen

Unsere Empfehlungen beziehen sich auf drei Punkte: Auf die Einführung des Verfahrens der Kompetenzenbilanzierung in der Berufsberatung, auf das Vorgehen bei der Einführung und  auf die Frage der Übernahme einer sogenannten Zertifizierungsfunktion.

5.1. Einführen der Kompetenzenbilanzierung in der Berufsberatung

Aufgrund der im 1. Teil vorgenommenen Analyse des Beitrags, den die  Kompetenzenbilanzierung für die Berufsberatung leisten kann, empfehlen wir die systematische Einführung und die Integration der Kompetenzenbilanzierung in die Berufsberatung des Kantons Zürich.

5.2. Art der Einführung der Kompetenzenbilanzierung 

Wir empfehlen die Einführung der Kompetenzenbilanzierung in einer Kombination zwischen Szenario 1 und 3. D.h. wir empfehlen das Angebot der Kompetenzenbilanzierung in einem bestehenden oder geplanten BIZ, das verkehrsgünstig gelegen ist, aufzubauen. Dieses stände allen Berufsberatungsstellen im Kanton zur Verfügung. Nach den ersten Erfahrungen könnte dann entschieden werden, ob gemäss Szenario 3 in den übrigen Regionen (Kooperationsräumen) das Angebot ebenfalls aufgebaut werden soll, oder ob das Angebot auf einen, evtl. zwei oder drei Orte konzentriert werden sollte. 

5.3 Übernahme der Zertifizierungsfunktion

Von der Übernahme der Zertifizierungsfunktion raten wir ab. Dafür gibt es einen Haupt- und einen Nebengrund. Der Hauptgrund besteht, darin, dass mit der Übernahme dieser Aufgabe  die Berufsberatung eine qualitativ neue Aufgabe, nämlich jene des Bewertens und Berurteilens übernehmen würde. Wir erachten das, auch bei strikter organisatorischer Trennung, als nicht empfehlenswert. Die Berufsberatung wird in Anbetracht der bestehenden Anforderungen und voraussichtlich zukünftigen Veränderungen in der Arbeitswelt als neutrale, kompetente und engagierte Beratungsstelle zunehmend gefordert sein. Ihre Aufgabe wird an Bedeutung noch zunehmen. Dabei wird die Bedeutung des Vertrauens der Klientinnen und Klienten in die Berufberatung für diese noch steigen. Es wäre bedauerlich, wenn die Berufsberatung durch die Übernahme dieser Funktion ihre Hauptaufgabe nicht mehr optimal wahrnehmen könnte.

Der zweite Grund sind die Ressourcen. Es ist davon auszugehen, dass diese knapp sind und knapp bleiben werden. Es ist deshalb wichtig, sich voll auf die Hauptaufgabe zu konzentrieren und die zur Verfügung stehenden Ressourcen dort einzusetzen. 

Anhang

Verfahren, Methoden und Instrumente in der EU

Die folgende Zusammenstellung zu Methoden und Instrumenten, die in der EU zum Einsatz kommen, stützt sich auf eine entsprechende Zusammenstellung aus der „Machbarkeits- und Konzeptstudie zur Anerkennung und Validierung nicht formell erworbener Kompetenzen im Kanton Zürich“
.

Tabelle 17: Überblick über Verfahren, Methoden und Instrumente in der EU

	Instrumente
	Kurzbeschreibung
	Prinzipielle Eignung für Einsatz in Berufsberatung


	Kompetenzenbilanzierung
(v.a. in Frankreich das dominierende Instrument)
	Wird grundsätzlich in zwei Schritten erarbeitet:
1. Erfassen der vorhandenen Kompetenzen (Selbstevaluation)
2. Beurteilen durch Dritte (Fremdevaluation).
	Geeignet

	Kompetenzen - Portfolio
	Arbeitsschritte im Prinzip wie bei Kompetenzenbilanzierung.
	Als Instrument im Rahmen einer Kompetenzenbilanzierung geeignet.

	Portfolio mit „Erfahrungspunkten“
	Idee in Italien, die Erfahrungspunkte wären eine Form der Bewertung der Erfahrungen. 
	Das Portfolio ist als Instrument geeignet, die Erfahrungspunkte geben für die Berufsberatung kaum einen zusätzlichen Wert

	Kombination „berufliche Interviews“ und „berufliche Qualifikationstests“
	Sie dienen in Spanien zur Erstellung von Berufs- und Kompetenzenprofilen als Grundlage für Berufsberatung und die Selbsteinschätzung.
	Entsprechen bereits heute bei der Berufsberatung eingesetzten Instrumenten.

	Beruflicher Befähigungsausweis
	Ist in Spanien und Portugal auf zwei Wegen zu erlangen: Auf dem Ausbildungsweg und dem „Arbeitserfahrungsweg“.
	Ist vor allem auf die Validierung ausgerichtet, Kompetenzen sollen Qualifikationen werden. Für Berufsberatung kaum hilfreich.

	Dreistufiges Verfahren in Portugal
	1. Antragsverfahren und Vorermittlung von Fähigkeiten mittels Überblick über formell und nicht formell erworbene Kompetenzen.
2. Bewertung mittels Lebenslauf, Fachinter​​view und Prüfungstest.
3. Zertifizierung: Ausstellung eines beruflichen Befähigungsausweises.
	1. und 2. Stufe hilfreich auch für die Berufsberatung. Das Verfahren verfolgt jedoch primär das Ziel der Zertifizierung. 

	„Bottom-up-Ansätze“ in den südlichen Ländern
	Ihr Merkmal ist, dass sie sehr unterschiedlich und auf die Interessen spezifischer Gruppen (wie z.B. Arbeitslose, Frauen, junge Schulabbrecher) ausgerichtet sind. Charakteristisch sind die folgenden Merkmale: strukturierte persönliche Gespräche, Selbsteinschätzung unter Einsatz von Ad-hoc-Instrumenten, Selbsteinschätzung durch Gruppenübungen.
	Für die einzelnen Berufsgruppen an sich geeignet.

	Bewertung am Arbeitsplatz und schriftliche/mündliche Befragung
	Methode im Rahmen des nationalen Systems „beruflicher Qualifikations​richtlinien“ in Finnland um sich beruflich bewerten zu lassen.
	Ist auf einen bestimmten Arbeitsplatz bezogen und erfasst deshalb zu wenig die gesamte berufliche Laufbahn

	IT-Programm SWIT in  Schweden
	Kombination von Interviews, hoch formalisierten Tests und persönlichem Gespräch.
	Könnte für Berufsberatung interessant sein.

	NVQ (National Vocational Qualification) bzw. APL (Accreditation of Prior Learning) in Grossbritannien, Irland und Niederlande
	Klar outputorientiertes System mit folgenden Schritten: 
1. Information über das Verfahren
2. Zusammenstellung eines Portfolios mit Bestätigung durch die Arbeitgeber
3. Bewertung
	Grundsätzlich für die Berufsberatungstauglich

	Irische Version des APL
	Mit den folgenden Schritten:
1. Prüfung der Kompetenzen
2. Formelle Dokumentation der geltend gemachten Kompetenzen des Kandidaten
3. Prüfende beurteilen, welche Anforderungen erfüllt sind.
	Schritte eins und zwei für Instrumente für Berufsberatungstauglich

	Modell Niederlande
	Es umfasst fünf Schritte:
1. Kriterienbezogenes Interview
2. Evaluierung von Arbeitserfahrungen
3. Beobachtung des Arbeitsablaufs und/oder -ergebnisses
4. kriterienbezogenes Interview
5. Ergebnisbewertung.
	Erfüllt die beiden oben formulierten Punkte und kommt deshalb für die Berufsberatung in Frage.

	Softwaregesteuerte Bewertungsprogramme im Rahmen von „Leonardo-da-Vinci“ und „Sokrates-Programmen“

	Software-Programme anhand derer bestimmte Kompetenzen bewertet werden können.
	Noch zu wenig ausgereift und noch zu wenig auf die soziokulturellen Kontexte der einzelnen Länder abgestimmt.


RWI

Begriffe

	Centre de bilan
	Institution, bei der man sich die persönlichen Ressourcen und Kompetenzen beglaubigen lassen kann (Standortbestimmung).



	Kompetenzenbilanz
	Ist das Resultat eines Prozesses zur Erfassung der eigenen Kompetenzen und deren Bewertung.



	Validierung
	Bedeutet, dass nicht formell erworbene Kompetenzen offiziell als Qualifikationen anerkannt werden und Ausdruck finden in einem entsprechenden Nachweis (Diplom, Ausweis, Zertifikat, Attest).



	Portfolio (Kompetenzen-Portfolio)
	Unter dem Portfolio wird einerseits das Instrument („Persönliche Kompetenzen-Portfolio“) in Ordnerform verstanden, andererseits aber auch der Prozess in welchem das Instrument eingesetzt wird und in welchem es darum geht, die Ressourcen einer Person zu erfassen und zu analysieren, um daraus ein Kopetenzenprofil bzw. eine Kompetenzen-Bilanz zu erstellen. 



	Wissen
	Durch Erfahrung, Vermittlung von Lehrpersonen oder Mitlernenden oder aus Medien erworbene Kenntnisse, welche in der konkreten Situation abgerufen werden können.



	Fähigkeit
	Dieser Begriff grenzt sich von demjenigen der Kompetenz ab. Allgemein gesprochen hat die Fähigkeit eine Abstrakte Bedeutung – übertragbar in dem Sinne, dass sie von einem Kontext gelöst ist (ähnlich den Schlüsselqualifikationen). Die Kompetenz ist hingegen immer kontextgebunden, d.h. bezogen auf eine zu leistende Situation (Funktion).



	Kompetenz
	Die Kompetenz zeigt sich im Unterschied zur Fähigkeit (vgl. Fähigkeit) in einer bestimmten Situation. Sie ist das Produkt einer Kombination von fachlichen methodischen und sozialen Ressourcen. Das heisst, dass sie in einem bestimmten Kontext ausgeübt wird (Funktion, Status, soziale Situation) und die Integration von Wissen, Können und Sein erfordert, was auch den Ressourcenbegriffen „fachlich“, „methodisch“  und „sozial“ entspricht.



	Ressourcen
	Darunter werden begriffliches und fachliches Wissen, Prozesse, Fertigkeiten, Können, operationelle und kognitive Fähigkeiten, Beziehungsfähigkeiten, Einstellungen und Haltungen verstanden. Diese Ressourcen ermöglichen erst den Aufbau einer Kompetenz für eine bestimmte Aufgabe. Die Ausbildung hat zum Ziel, solche Ressourcen zu entwickeln und die Auszubildenden zu befähigen, sie in Kombination zu nutzen.



	Validierung
	Eine bestimmte Lernleistung wird durch eine beglaubigte Instanz und entsprechende Instrumente offiziell anerkannt.



	Zu den Begriffen formelles Lernen, nicht formelles Lernen und formell erworbene Kompetenzen und nicht formell erworbene Kompetenzen 
	Vgl. Kapitel 1.3 




Quellen: Valida, Schlussbericht „Berufliche Weiterbildung im Baukastensystem
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